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Wie soll das neue Logo der Stadt Hallenberg aussehen?

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 3 und dem beigefügten Flyer.
Nutzen Sie den Flyer zur schriftlichen Stimmabgabe oder geben Sie Ihre Stimme online ab.
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Ausbildung für
zukünftige Ausbilder
Dem Fachkräftemangel
mit einem Online-Fernlehrgang begegnen

Nachwuchskräfte fehlen in vie-
len Branchen an allen Ecken
und Enden: Bei der Konjunktur-
umfrage 2022 der Deutschen
Industrie- und Handelskammer
(DIHK) sahen 56 Prozent der
rund 24.000 befragten Unter-
nehmen den Fachkräftemangel
als eines der größten Ge-
schäftsrisiken der Zukunft an.
Eine mögliche Lösung kann es
sein, junge Menschen in der ei-
genen Firma passend auszubil-
den. Wer als Ausbilder oder Aus-
bilderin in einem Unternehmen
arbeiten will, muss allerdings
vorab eine erfolgreiche Prüfung
dafür ablegen. Das entspre-
chende Fachwissen kann in ei-
nem Vorbereitungslehrgang er-
worben werden und einen sol-
chen gibt es auch als reine On-
line-Variante.

Flexibel lernen mit Internet-Flexibel lernen mit Internet-Flexibel lernen mit Internet-Flexibel lernen mit Internet-Flexibel lernen mit Internet-
FormatenFormatenFormatenFormatenFormaten
Für Fachkräfte, die bereits im

Beruf stehen und sich in einer
flexiblen und ortsunabhängigen
Form auf die Prüfung nach der
Ausbilder-Eignungsverordnung
(AEVO) vorbereiten wollen, hat
die IHK-Akademie Koblenz ein
zeitunabhängiges Kursformat
entwickelt. Unter www.ihk-aka-
demie-fernstudium.de findet
man alle wichtigen Informatio-
nen dazu. Online-Lerneinheiten
werden hier mit der Betreuung
durch entsprechende Tutorinnen
und Tutoren kombiniert.
Die Teilnehmenden können sich
so das Lernen frei einteilen und
haben doch immer Unterstüt-
zung, wenn sie benötigt wird.
Ein Online-Campus bietet
zudem eine ortsunabhängige
Möglichkeit zur Arbeit mit ei-
ner Kursgruppe und den Dozie-
renden. Eine solche Lernform
kommt besonders denjenigen
zugute, die aufgrund ihres Jobs
oder ihrer privaten Lebenssitu-
ation keine regelmäßigen Prä-
senztermine wahrnehmen kön-
nen.

Auszubildende kompetent an-Auszubildende kompetent an-Auszubildende kompetent an-Auszubildende kompetent an-Auszubildende kompetent an-
leitenleitenleitenleitenleiten
Inhaltlich lernen die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer, wie der
Ablauf einer betrieblichen Aus-
bildung geregelt ist. Nach der
bestandenen Prüfung können
die neuen Ausbilder bei der
Einstellung von Azubis organi-
satorisch alles übernehmen,
was nötig ist. Sie sind außer-
dem in der Lage, die Auszubil-
denden während ihrer gesam-
ten Zeit sowohl fachlich als
auch didaktisch zu betreuen,
und wissen, wie sie die Nach-
wuchskräfte zum erfolgreichen
Abschluss führen. Der Fernlehr-
gang dauert in der Regel 3 Mo-
nate inklusive Lernpausen. Für
den kostenpflichtigen Lehrgang
gibt es verschiedene finanziel-
le Fördermöglichkeiten, etwa
durch die sogenannte Bildungs-
prämie oder eine Förderung
nach „QualiScheck Rheinland-
Pfalz“. (djd)
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Die Marke Hallenberg
Gib Hallenberg ein neues Gesicht!
Jede Kommune hat ihre eigene
Identität, geprägt durch Geschich-
te, Landschaft und Natur, Kultur,
Wirtschaft und nicht zuletzt durch
die Menschen. Die Gesamtheit die-
ser Bausteine bildet ein Erschei-
nungsbild, das sich auch in der öf-
fentlichen Kommunikation zeigt.
Das Erscheinungsbild gewinnt dabei
auch für Kommunen immer mehr
an Bedeutung, denn nicht nur Un-
ternehmen, sondern auch Städte
und Gemeinden stehen im Wettbe-
werb untereinander: um Bürger,
Besucher und Investoren.
Für die Marke Hallenberg soll da-
her im Rahmen eines Markenkon-
zeptes ein neues, modernes Cor-
porate Design entwickelt werden.
Dieses CD legt einheitliche Ge-
staltungsgrundlagen für alle Pu-
blikationen und Außendarstellun-
gen verbindlich fest und sorgt so-
mit für ein konsistentes, sympa-
thisches und professionelles Er-
scheinungsbild über alle Kommu-
nikationswege hinweg und schafft
eine emotionale Bindung. Das
Logo ist dabei der wesentliche und
wichtigste Bestandteil der Außen-
darstellung, welches dabei nach
rund 25 Jahren ebenfalls überar-
beitet werden soll.

Gegenwärtiges ErscheinungsbildGegenwärtiges ErscheinungsbildGegenwärtiges ErscheinungsbildGegenwärtiges ErscheinungsbildGegenwärtiges Erscheinungsbild
Die Stadt Hallenberg führt ein
amtliches Stadtwappen, welches
in der Hauptsatzung näher be-
schrieben wird. Schlüssel und
Kreuz sind Symbole des Erzbis-
tums und Kurfürstentum Köln, zu
dem Hallenberg bis 1803 gehör-
te. Das Wappen wurde 1976 von
der „alten Stadt Hallenberg“ über-
nommen. Daneben existiert das
sogenannte „Historische Stadt-
wappen“. Dieses Wappen befin-
det sich auf der Rückseite des
Kreuzigungsaltares aus dem Jahr
1562, der sich in der Merkling-
hauser Kapelle befindet. Dieses
Wappen wird nicht für offizielle
Korrespondenz verwendet.
Im Rahmen eines Gestaltungs-
wettbewerbes unter dem Motto
„Ein Logo für Hallenberg“ wurde
im Frühjahr 1999 ein Logo für die
Stadt Hallenberg eingeführt, um

Hallenberg nach außen ein unver-
wechselbares Profil als Wirt-
schafts- und Fremdenverkehrs-
standort zu geben. Dieses Logo
wird seitdem grundsätzlich in der
gesamten Außenkommunikation
der Stadt Hallenberg genutzt.
Ausnahmen bilden lediglich be-
sondere Anlässe bzw. Nutzungen
im historischen Kontext der Stadt
Hallenberg.
Die Einführung des Logos erfolgte
losgelöst von einem ganzheitli-
chen formalen Erscheinungsbild, so
dass bis heute keine verbindlichen
Gestaltungsrichtlinien existieren.
Dabei wurden in der Zwischenzeit
weitere zusätzliche grafische Ele-
mente wie etwa die „Hallenberg-
Silhouette“ entwickelt, die zuletzt
parallel zum Logo als prägendes
grafisches Wiedererkennungsmerk-
mal der Stadt Hallenberg genutzt
wurden, dabei jedoch vielfach nicht
konsequent in gleicher Art und Wei-
se verwendet werden.
Dies führte dazu, dass sich zu-
nehmend in der Außendarstellung
an vielen Stellen ein uneinheitli-
ches Erscheinungsbild ergibt. Dies
zeigte sich insbesondere daran,
dass man vielen Onlinemedien,
Broschüren, Plakaten und Flyern
aber auch digitalen Anwendungen
der Verwaltung teilweise nicht
mehr ansah, dass diese alle von
demselben Absender stammten.
Mit einem verbindlichen Corpo-
rate Design sowie einem frischen
Logo soll die Außendarstellung
modernisiert und vereinheitlicht
sowie die Marke Hallenberg
insgesamt in ihrer Wahrnehmbar-
keit gestärkt werden.

Wie wird Logo sowie CorporateWie wird Logo sowie CorporateWie wird Logo sowie CorporateWie wird Logo sowie CorporateWie wird Logo sowie Corporate
Design erarbeitet?Design erarbeitet?Design erarbeitet?Design erarbeitet?Design erarbeitet?
Die Vorbereitungsarbeiten zur
Entwicklung eines neuen Corpo-
rate-Designs war ein durchaus
umfangreicher Prozess: Verschie-
denste Kommunikationsmateria-
lien wurden gesammelt und ge-
sichtet. Parallel dazu wurden die
Probleme des bisherigen Stadtlo-
gos sowie der uneinheitlichen
Darstellung in verschiedensten
Bereichen analysiert. Die Ergeb-

nisse dieser Vorbereitungsarbei-
ten wurden dann in einem Work-
shop mit der beauftragten Wer-
beagentur WERBSTATT aus Sied-
linghausen besprochen. Auf
Grundlage des aktuellen Stadtlo-
gos, der bislang verschiedentlich
genutzten Darstellungsformen
sowie der Ergebnisse eines vor-
herigen Kreativworkshops wurden
erste Designansätze für ein neues
Logo entwickelt.
Durch den Stadtrat wurde bei sei-
ner Entscheidung für ein neues
Logo festgelegt, dass die Öffent-
lichkeit die finale Entscheidung
über das neue Logo treffen soll.
Vorab wurden in einer Arbeits-
gruppe bestehend aus Vertretern
aller vier Stadtteile, aus Politik,
Ehrenamt, Tourismus und Verwal-
tung die ersten Designentwürfe
in mehreren Sitzungen weiterent-
wickelt. Im Ergebnis wurden dabei
zwei Logoentwürfe ausgewählt,
welche nunmehr die Grundlage
für eine abschließende Entschei-
dung darstellen.

Jetzt sind Sie gefrJetzt sind Sie gefrJetzt sind Sie gefrJetzt sind Sie gefrJetzt sind Sie gefragt - agt - agt - agt - agt - WählenWählenWählenWählenWählen
Sie Ihr neues Logo für Hallenberg!Sie Ihr neues Logo für Hallenberg!Sie Ihr neues Logo für Hallenberg!Sie Ihr neues Logo für Hallenberg!Sie Ihr neues Logo für Hallenberg!
Die Stadt Hallenberg lädt Sie ein,
in dem finalen Auswahlprozess
entscheidend mitzuwirken. Stim-
men Sie über das neue Logo der
Stadt Hallenberg ab!
Alle Einwohnerinnen und Einwoh-
ner der Stadt Hallenberg, die das
sechszehnte Lebensjahr vollendet
haben, haben die Möglichkeit,
sich in dem Zeitraum vom 3. bis
27. November 2023 an der Ab-
stimmung für das neue Logo der
Stadt Hallenberg zu beteiligen.
Sie können Ihre Stimme auf fol-
gende Weise abgeben:
• schriftliche Stimmabgabe

Füllen Sie das dem Rundblick
beigefügte Formular mit ih-
ren persönlichen Daten aus
und wählen Sie ihren Favori-
ten. Das ausgefüllte Formular
muss bis spätestens
27.11.2023 (Eingangsdatum)
an die Stadt Hallenberg, Rat-
hausplatz 1, 59969 Hallenberg
zurückgesendet oder in den
Rathausbriefkasten eingewor-

fen werden. Sofern dem Rund-
blick kein Formular beigefügt
ist, oder mehrere Personen
eines Haushalts von ihrer Ab-
stimmungsmöglichkeit Ge-
brauch machen möchten, wer-
den weitere Formulare im Rat-
haus, im Lebensmittelgeschäft
„Zur Post“ (Hesborn), im Haus
Wiesengrund (Braunshausen)
sowie im Ingenieurbüro Becker
und Henze (Liesen) während
der jeweiligen Öffnungszeiten
vorgehalten.

• online Stimmabgabe
Sie können Ihre Stimme onli-
ne über www.stadt-
hallenberg.de/logo-fuer-hal-
lenberg abgeben. Für eine
Stimmabgabe ist vorab eine
Registrierung auf dem Betei-
ligungsportal der Stadt Hal-
lenberg erforderlich.

Die Stadt Hallenberg bedankt sich
schon jetzt für Ihre Beteiligung.

Was passiert nach der Entschei-Was passiert nach der Entschei-Was passiert nach der Entschei-Was passiert nach der Entschei-Was passiert nach der Entschei-
dung für ein neues Logo?dung für ein neues Logo?dung für ein neues Logo?dung für ein neues Logo?dung für ein neues Logo?
Nach der Entscheidung für ein
neues Stadtlogo wird das Logo
zunächst vorgestellt, das auf das
Logo abzustimmende Corporate
Design wird weitererarbeitet und
finalisiert. Unmittelbar im An-
schluss daran soll das Logo und
das Corporate Design dann offizi-
ell eingeführt werden, so dass ab
diesem Zeitpunkt sämtliche Pu-
blikationen diesen neuen Leitli-
nien folgen werden.
Die Einführung des Corporate De-
signs soll dabei jedoch möglichst
nachhaltig und wirtschaftlich er-
folgen. Materialien mit dem alten
Logo/Design werden zunächst auf-
gebraucht und erst in Neuaufla-
gen im neuen Design gedruckt.
Beschilderungen und Beschriftun-
gen von Gebäuden, Fahrzeugen,
etc. werden nach und nach erneu-
ert. Überall dort, wo sich das neue
Corporate Design leicht austau-
schen lässt, soll dies hingegen
kurzfristig umgesetzt werden.
Insbesondere die Medienpräsen-
zen der Stadt Hallenberg sollen
dabei möglichst kurzfristig in dem
neuen Layout erstrahlen.
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Stadt Hallenberg bietet Bürgerbrennholz an
Auch im Jahr 2024 bietet die Stadt
Hallenberg ihren Bürgerinnen und
Bürgern Bürgerbrennholz in Form
von Buchen- und Fichtenholz an.
Buchenlangholz wird zum Preis von
85,00 €/fm, Fichtenlangholz zum
Preis von 55,00 €/fm angeboten,
die Mindestbestellmenge beträgt
5 fm oder ein Vielfaches davon, die
Höchstabgabemenge 20 fm.
Beim Buchenschichtholz haben Sie
die Wahlmöglichkeit zwischen
drei und fünf Raummetern (1m
lang, gespalten und aufgesetzt)
zum Preis von 110,00 €/rm.
Bestellungen für das Bürger-
Brennholz 2023 können in der Zeit
vom 01.11.2023 bis 29.02.2024

über Bürger-Portal der Stadt Hal-
lenberg eingereicht werden. Al-
ternativ wird der Papiervordruck
im Rathaus vorgehalten und in
dem am 03.11.2023 erscheinen-
den Rundblick abgedruckt. Über-
steigt die Nachfrage die Liefer-
möglichkeiten werden die Bestel-
lungen in der Reihenfolge des Ein-
gangsdatums berücksichtigt und
die Nicht-Berücksichtigten be-
nachrichtigt.
Nachdem Ihre Bestellung bei der
Forstverwaltung eingegangen ist
und das gewünschte Holz bereit-
liegt, erhalten Sie im Frühjahr
2024 eine Rechnung. Sobald der
Rechnungsbetrag eingegangen

ist, wird Ihnen das Brennholzlos
mit entsprechendem Lagerplatz
umgehend schriftlich mitgeteilt.
Sofern das Holz direkt im Wald
weiterverarbeitet wird, ist die
Vorlage eines Nachweises über
die Teilnahme an einem Motorsä-
genkurs erforderlich. Sollte der
Nachweis seit 2019/2020 bereits
vorgelegt worden sein, ist dies
ausreichend.
Um im Bereich des Bürgerbrenn-
holzes die Nachhaltigkeit weiter
in den Fokus zu rücken und die
Umwelt zu schonen, wurde das
Bürgerbrennholz im vergangenen
Jahr erstmalig statt mit Einweg-
Plastikbändern mit Spanngurten

zur Verfügung gestellt. Das Mehr-
weg-Pfandsystem hat sich als
praktikabel erwiesen und die Re-
sonanz der Bürgerinnen und ist
durchaus positiv, sodass das Bür-
gerbrennholz auch im Jahr 2024
mit Hilfe der wiederverwendba-
ren Spanngurten zur Verfügung
gestellt wird. Mit der Rechnung
über das bereitgestellte Bürger-
brennholz wird für Schichtholz je
Raummeter ein Pfand in Höhe von
insgesamt 12,00 € für zwei Spann-
gurte erhoben. Zusammen mit der
Zusendung des Brennholzloses
erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Rückgabe und Aushändi-
gung des Pfandes.

Wir gratulieren
zum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstagzum 80. Geburtstag
Frau Margarete Schmidt,Frau Margarete Schmidt,Frau Margarete Schmidt,Frau Margarete Schmidt,Frau Margarete Schmidt, Liesen, Birkenstraße 4, am 06.11.2023, am 06.11.2023, am 06.11.2023, am 06.11.2023, am 06.11.2023
zum 81. Geburtstagzum 81. Geburtstagzum 81. Geburtstagzum 81. Geburtstagzum 81. Geburtstag
Herrn Herrn Herrn Herrn Herrn VVVVVolkolkolkolkolker Langker Langker Langker Langker Langkopfopfopfopfopf,,,,, Hallenberg, Im Tempel 2,,,,, am 13.11.2023 am 13.11.2023 am 13.11.2023 am 13.11.2023 am 13.11.2023
Herrn Klaus GensterHerrn Klaus GensterHerrn Klaus GensterHerrn Klaus GensterHerrn Klaus Genster,,,,, Hallenberg, Aue 43,,,,, am 16.11.2023 am 16.11.2023 am 16.11.2023 am 16.11.2023 am 16.11.2023
zum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstagzum 83. Geburtstag
Herrn Herrn Herrn Herrn Herrn Arnulf SiepeArnulf SiepeArnulf SiepeArnulf SiepeArnulf Siepe,,,,, Hallenberg, Bergstraße 5,,,,, am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023
zum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstagzum 85. Geburtstag
FFFFFrrrrrau Maria Brieden,au Maria Brieden,au Maria Brieden,au Maria Brieden,au Maria Brieden, Hesborn, Am Rain 3,,,,, am 09.11.2023 am 09.11.2023 am 09.11.2023 am 09.11.2023 am 09.11.2023
FFFFFrrrrrau Marianne Reisinger (Srau Marianne Reisinger (Srau Marianne Reisinger (Srau Marianne Reisinger (Srau Marianne Reisinger (Sr..... Notburga), Notburga), Notburga), Notburga), Notburga), Hallenberg, Bahnhofstraße 4,,,,,
am 18.11.2023am 18.11.2023am 18.11.2023am 18.11.2023am 18.11.2023
zum 87. Geburtstagzum 87. Geburtstagzum 87. Geburtstagzum 87. Geburtstagzum 87. Geburtstag
FFFFFrrrrrau Johanna Pfefferau Johanna Pfefferau Johanna Pfefferau Johanna Pfefferau Johanna Pfeffer,,,,, Hallenberg, Bahnhofstraße 4,,,,, am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023 am 14.11.2023
zum 94. Geburtstagzum 94. Geburtstagzum 94. Geburtstagzum 94. Geburtstagzum 94. Geburtstag
FFFFFrrrrrau Christa Goldstein,au Christa Goldstein,au Christa Goldstein,au Christa Goldstein,au Christa Goldstein, Hallenberg, Aue 2,,,,, am 17.11.2023 am 17.11.2023 am 17.11.2023 am 17.11.2023 am 17.11.2023

Sondermüll-Mobil in Hallenberg unterwegs
Am Samstag, 18.11.2023 ist das
Sondermüll-Mobil im Stadtgebiet
Hallenberg unterwegs, um schad-
stoffhaltige Abfälle aus Haushal-
tungen kostenlos anzunehmen.
Gewerblicher Sondermüll wird bei
dieser Sammlung nicht angenom-
men.
Das Sondermüll-Mobil steht an
folgenden Orten zu den angege-
benen Zeiten bereit:
• In der Zeit von 09.00 Uhr -

09.30 Uhr in Hesborn (Schüt-
zenhalle)

• In der Zeit von 09.45 Uhr -
10.15 Uhr in Liesen (Schüt-
zenhalle)

• In der Zeit von 10.30 Uhr -
11.30 Uhr in Hallenberg
(Schützenhalle)

• In der Zeit von 12.30 Uhr -
12.45 Uhr in Braunshausen
(Tretbecken)

Zu den schadstoffhaltigen Abfäl-
len zählen:
Autobatterien, Trockenbatterien,
-zellen, Pflanzenbehandlungs-
und Schädlingsbekämpfungsmit-

tel, Spraydosen, Lösemittelgemi-
sche, Altlacke, Altfarben, Labor-
chemikalien, Säuren, Laugen, Kle-
bestoffe, Beizen, Harze, Leucht-
stoffröhren
Altöle können im Rahmen dieser
Aktion nicht angenommen wer-
den. Sie sind dorthin zurückzu-
bringen, wo das neue Öl gekauft
wurde (z.B. Tankstellen, Super-
märkte, Kfz-Betriebe).
Bei der Anlieferung von schad-
stoffhaltigen Abfällen ist folgen-
des unbedingt zu beachten:

Die Behälter sollten nach Art, Her-
kunft und Verwendung gut lesbar
gekennzeichnet sein. Nach Mög-
lichkeit sollten Problemstoffe in
den Originalbehältnissen angelie-
fert werden. Stellen Sie keine
schadstoffhaltigen Abfälle an dem
vom Sondermüll-Mobil angefah-
renen Standplätzen unbeaufsich-
tigt ab, denn dies birgt Gefahren,
insbesondere für Kinder. Warten
Sie bitte das Eintreffen des Mobi-
les ab und übergeben dann Ihre
Abfälle dem Personal.
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Öffentliche Bekanntmachung
Hauptsatzung der Stadt HallenbergHauptsatzung der Stadt HallenbergHauptsatzung der Stadt HallenbergHauptsatzung der Stadt HallenbergHauptsatzung der Stadt Hallenberg

vom 25.10.2023vom 25.10.2023vom 25.10.2023vom 25.10.2023vom 25.10.2023

Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis:
Zur Vereinfachung der Lesbarkeit gelten alle im Text verwendeten
nicht geschlechtsneutralen Formulierungen sowohl in weiblicher als
auch in männlicher Form gleichermaßen.
InhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersichtInhaltsübersicht
Präambel
§ 1 Name, Bezeichnung, Gebiet
§ 2 Wappen, Siegel
§ 3 Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; Ortsvorsteher
§ 4 Gleichstellung von Frau und Mann
§ 4a Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des

Rates
§ 4b Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonde-

ren Ausnahmefällen
§ 5 Unterrichtung der Einwohner
§ 6 Anregungen und Beschwerden
§ 7 Bezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder
§ 8 Dringlichkeitsentscheidungen
§ 9 Ausschüsse und Zuständigkeiten
§ 10 Aufwandsentschädigung, Verdienstausfallersatz
§ 11 Genehmigung von Rechtsgeschäften

§ 12 Bürgermeister
§ 13 Stellvertreter des Bürgermeisters
§ 14 Öffentliche Bekanntmachungen
§ 15 Zuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen
§ 16 Inkrafttreten
PräambelPräambelPräambelPräambelPräambel
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW 1994, S. 666 ff.), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der
Rat der Stadt Hallenberg am 18.10.2023 mit Mehrheit der gesetzli-
chen Anzahl der Mitglieder des Rates - betreffend der Regelung des §
10 Abs. 5 mit der erforderlichen zwei Drittel Mehrheit - die folgende
Hauptsatzung beschlossen:

§ 1§ 1§ 1§ 1§ 1
Name, Bezeichnung, GebietName, Bezeichnung, GebietName, Bezeichnung, GebietName, Bezeichnung, GebietName, Bezeichnung, Gebiet

(1) Hallenberg ist als Stadt gegründet im Jahre 1231 und als Siedlung
erstmals urkundlich nachgewiesen im Jahre 1161.

(2) Die Stadt Hallenberg wurde am 01.01.1975 gemäß § 16 des Geset-
zes zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliede-
rungsraumes Sauerland/Paderborn vom 05.11.1974 (GV NW S.
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1224) mit der früheren Stadt Hallenberg sowie den Gemeinden
Braunshausen, Hesborn und Liesen zu einer neuen Stadt zusam-
mengeschlossen.

(3) Das Stadtgebiet umfasst insgesamt 6.537 ha, davon entfallen auf
den Stadtteil Hallenberg 3.472 ha
den Stadtteil Braunshausen 909 ha
den Stadtteil Hesborn 1.418 ha
den Stadtteil Liesen 738 ha

§ 2§ 2§ 2§ 2§ 2
Wappen, SiegelWappen, SiegelWappen, SiegelWappen, SiegelWappen, Siegel

(1) Der Stadt ist mit Urkunde des Regierungspräsidenten vom 31.
Dezember 1976 das Recht zur Führung eines Wappens und eines
Dienstsiegels verliehen worden.

(2) Das Stadtwappen wird wie folgt beschrieben:
In Weiß (Silber) ein durchgehendes schwarzes Kreuz, bewinkelt von

vier aufgerichteten schwarzen Schlüsseln mit abgekehrten Bär-
ten.

(3) Beschreibung des Siegels:
Das Siegel zeigt den Wappenschild der Stadt Hallenberg und führt im

Siegelrund die Umschrift oben STADT, unten HALLENBERG.
§ 3§ 3§ 3§ 3§ 3

Einteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; OrtsvorsteherEinteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; OrtsvorsteherEinteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; OrtsvorsteherEinteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; OrtsvorsteherEinteilung des Stadtgebietes in Stadtteile; Ortsvorsteher
(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Stadtteile eingeteilt:

Braunshausen, Hallenberg, Hesborn und Liesen
(Gebiet der früheren Gemeinden gleichen Namens).

(2) Für jeden Stadtteil wird vom Rat ein Ortsvorsteher gewählt. Die
Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Der Ortsvorste-
her soll in der Ortschaft, für die er bestellt wird, wohnen und dem
Rat angehören oder angehören können. Der Bürgermeister und
seine Stellvertreter sollen nicht zum Ortsvorsteher gewählt wer-
den.

(3) Der Ortsvorsteher hat die Belange seines Stadtteils gegenüber
dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist er jederzeit
berechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwer-
den aus seinem Stadtteil aufzugreifen und an den Rat oder an den
für die Entscheidung der Angelegenheit zuständigen Ausschuss
weiterzuleiten.
Der Rat bzw. der Ausschuss sollen den Ortsvorsteher vor der
Entscheidung über Angelegenheiten, die Belange der Ortschaft
berühren, hören. Die Anhörung kann sowohl schriftlich als auch
mündlich erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn der Ortsvor-
steher in einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, Anregungen oder
Beschwerden vorgetragen hat.

(4) Der Bürgermeister kann den Ortsvorsteher mit der Erledigung
bestimmter Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Der
Ortsvorsteher führt diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber
dem Bürgermeister durch.

(5) Der Bürgermeister ist berechtigt, den Ortsvorsteher in geeigneten
Fällen für den Bereich seines Stadtteils mit der Wahrnehmung
repräsentativer Aufgaben und Verpflichtungen zu beauftragen.

(6) Zur Abgeltung des ihm durch die Wahrnehmung seiner Aufgaben
entstehenden Aufwandes erhält er eine monatliche Aufwandsent-
schädigung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung.
Daneben steht dem Ortsvorsteher Ersatz des Verdienstausfalls
nach Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 i.V.m. § 45 Abs. 1 GO NRW zu.
Ebenso steht ihm ein Anspruch auf Freistellung nach Maßgabe des
§ 44 GO NRW zu.

§ 4§ 4§ 4§ 4§ 4
Gleichstellung von Mann und FrauGleichstellung von Mann und FrauGleichstellung von Mann und FrauGleichstellung von Mann und FrauGleichstellung von Mann und Frau

(1) Der Bürgermeister kann eine ehrenamtlich tätige Gleichstellungs-
beauftragte bestellen.

(2) Der Bürgermeister kann eine Stellvertreterin der Gleichstellungs-
beauftragten für den Aufgabenbereich der §§ 17, 18, 19 Abs. 1 LGG
bestellen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maß-
nahmen der Gemeinde mit, die die Belange von Frauen berühren
oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann
und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der
Gesellschaft haben. Dies sind insbesondere soziale, organisatori-

sche und personelle Maßnahmen, einschließlich Stellenausschrei-
bungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die Gleich-
stellungsbeauftragte wirkt insbesondere bei der Aufstellung und
Änderung des Gleichstellungsplans sowie bei der Erstellung des
Berichts über die Umsetzung des Gleichstellungsplans mit.

(4) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über
geplante Maßnahmen gemäß Abs. 3 rechtzeitig und umfassend.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann, soweit Beratungsgegenstän-
de ihres Aufgabenbereiches behandelt werden, an Sitzungen des
Verwaltungsvorstands, des Rates und seiner Ausschüsse teilneh-
men.
Ihr ist auf Wunsch das Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit
über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches unterrichten.
Hierüber ist der Bürgermeister vorab zu informieren.
Die Entscheidung, ob ein Beratungsgegenstand eine Angelegen-
heit des Aufgabenbereiches der Gleichstellungsbeauftragten ist,
obliegt dem Bürgermeister bzw. bei Ausschusssitzungen dem Aus-
schussvorsitzenden.

(6) Die Vorlagen und Vorinformationen zu Beratungsgegenständen,
die den übrigen Rats- bzw. Ausschussmitgliedern zugesandt wer-
den, sind spätestens gleichzeitig auch der Gleichstellungsbeauf-
tragten zuzuleiten, sofern Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs
in Frage stehen.

(7) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ih-
ren Aufgabenbereich berühren, den Beschlussvorlagen des Bürger-
meisters widersprechen; in diesem Fall hat der Bürgermeister den
Rat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine we-
sentlichen Gründe hinzuweisen.

§ 4a§ 4a§ 4a§ 4a§ 4a
Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und Bildaufnahmen / Film- und TTTTTonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Ratesonaufnahmen in Sitzungen des Rates

(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie
die Ordnung der Sitzung nicht gefährden. Dieses Recht umfasst
nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhörern oder Ver-
waltungsbediensteten mit Ausnahme des Bürgermeisters, des all-
gemeinen Vertreters und der Beigeordneten (§ 69 GO NRW).

(2) Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung
entscheidet der Bürgermeister oder seine Vertretung bei der Sit-
zungsleitung.

Eine Gefährdung der Ordnung der Sitzung liegt insbesondere vor,
wenn

- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen Ratsmitglieder, Zuhörer
oder Verwaltungsbedienstete nicht nur unwesentlich gestört wer-
den (z.B. Geräusche, Blitzlichteinsatz),

- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Würde des Plenums
bei besonderen Anlässen beeinträchtigt wird (z.B. bei Gedenkmi-
nuten) oder

- durch die Anfertigung von Bildaufnahmen die Persönlichkeitsrech-
te der abgebildeten Personen in erheblicher Weise betroffen wer-
den (z.B. verdeckte Bildaufnahmen, Bildaufnahmen in besonders
emotionalisierten Situationen).

(3) Film- und Tonaufnahmen von Ratssitzungen oder Teilen von Rats-
sitzungen durch Vertretungen des Rundfunks können durch den
Bürgermeister im Einzelfall zugelassen werden, wenn ein beson-
deres öffentliches Interesse hierfür besteht. Im Zweifel entschei-
det der Rat mit der Mehrheit seiner Stimmen.

(4) Die Regelungen finden auf Sitzungen der Ausschüsse entsprechen-
de Anwendung.

§ 4b§ 4b§ 4b§ 4b§ 4b
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderenDigitale und hybride Durchführung von Sitzungen in besonderen

AusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällenAusnahmefällen
(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemi-

schen Lage oder anderen außergewöhnlichen Notsituationen kann
die Durchführung von Sitzungen des Rates und der Ausschüsse in
digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 47a Abs. 1 GO NRW).

(2) Der Rat stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 47a Abs.
1 GO NRW mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
fest und entscheidet zugleich darüber, ob infolgedessen digitale

Weiter auf der nächsten Seite
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oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss ist
festzulegen, für welchen Zeitraum Sitzungen in digitaler oder
hybrider Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeitraum
von zwei Monaten) und ob die Durchführung in digitaler oder
hybrider Form für den Rat und die Ausschüsse gelten soll. Die
Beschlussfassung kann in einer Sitzung des Rates, durch Stimm-
abgabe im Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer
Form, die die Textform wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll
so rechtzeitig erfolgen, dass die Frist des § 47 Abs. 2 GO NRW
gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren
Andauern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Be-
schluss über eine Verlängerung gelten die vorgenannten Sätze
entsprechend.

(3) Die Aufhebung eines Beschlusses nach Absatz 2 ist im Rat mit der
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Rates zulässig.

§ 5§ 5§ 5§ 5§ 5
Unterrichtung der EinwohnerUnterrichtung der EinwohnerUnterrichtung der EinwohnerUnterrichtung der EinwohnerUnterrichtung der Einwohner
(1) Der Rat hat die Einwohner über allgemein bedeutsame Angele-

genheiten der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat
möglichst frühzeitig zu erfolgen. Über die Art und Weise der Unter-
richtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, öffentliche Anschlä-
ge, schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung be-
sonderer Informationsveranstaltungen, Abhalten von Einwohner-
versammlungen) entscheidet der Rat von Fall zu Fall.

(2) Eine Einwohnerversammlung soll insbesondere stattfinden, wenn
es sich um Planungen oder Vorhaben handelt, die die strukturelle
Entwicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen
oder die mit erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Ein-
wohnern verbunden sind. Die Einwohnerversammlung kann auf
Teile des Stadtgebietes beschränkt werden.

(3) Hat der Rat die Durchführung einer Einwohnerversammlung be-
schlossen, so setzt der Bürgermeister Zeit und Ort der Versamm-
lung fest und lädt alle Einwohner durch öffentliche Bekanntma-
chung ein. Die in der Geschäftsordnung für die Einberufung des
Rates festgelegten Ladungsfristen gelten entsprechend. Der Bür-
germeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der
Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohner über
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planung bzw.
des Vorhabens. Abschließend haben die Einwohner Gelegenheit,
sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu
bestimmenden Ratsmitgliedern aller Fraktionen und dem Bürger-
meister zu erörtern. Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der
Rat ist über das Ergebnis der Einwohnerversammlung in seiner
nächsten Sitzung zu unterrichten.

(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegen-
de Unterrichtungspflicht bleibt unberührt.

§ 6§ 6§ 6§ 6§ 6
Anregungen und BeschwerdenAnregungen und BeschwerdenAnregungen und BeschwerdenAnregungen und BeschwerdenAnregungen und Beschwerden

(1) Einwohner, die seit drei Monaten in der Gemeinde wohnen, haben
hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in
Textform nach § 126b BGB mit Anregungen oder Beschwerden an
den Rat zu wenden. Anregungen und Beschwerden müssen Ange-
legenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt Hal-
lenberg fallen.

(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich
der Stadt fallen, sind vom Bürgermeister an die zuständige Stelle
weiterzuleiten. Der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten.

(3) Eingaben von Einwohnern, die
- weder Anregungen oder Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fra-

gen, Erklärungen, Ansichten etc.),
- inhaltlich mit bereits früher eingereichten Anregungen oder Be-

schwerden identisch sind,
- den Inhalt eines Strafgesetzes erfüllen oder
- als rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme von öffentlichen Stel-

len anzusehen sind,
sind ohne Beratung vom Bürgermeister zurückzugeben.
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden im Sinne von

Abs. 1 bestimmt der Rat den Haupt- und Finanzausschuss.
(5) Der für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden nach Abs.

4 zuständige Ausschuss hat diese inhaltlich zu prüfen. Danach
überweist er sie an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei
der Überweisung kann er Empfehlungen aussprechen, an die die
zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist.

(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die
den Gegenstand einer Anregung oder Beschwerde bildet, an sich
zu ziehen (§ 41 Abs. 2, 3 GO NRW), bleibt unberührt.

(7) Dem Antragsteller kann im Einzelfall aufgegeben werden, Anre-
gungen oder Beschwerden in der für eine ordnungsgemäße Bera-
tung erforderlichen Anzahl einzureichen, sofern eine Vervielfälti-
gung seitens der Gemeinde nicht oder nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand oder unverhältnismäßig hohen Kosten möglich
wäre. Die Beratung kann in diesen Fällen bis zur Einreichung der
notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.

(8) Der Antragsteller ist über die Stellungnahme des nach Abs. 4
zuständigen Ausschusses durch den Bürgermeister zu unterrich-
ten.

§ 7§ 7§ 7§ 7§ 7
Bezeichnung des Rates und der RatsmitgliederBezeichnung des Rates und der RatsmitgliederBezeichnung des Rates und der RatsmitgliederBezeichnung des Rates und der RatsmitgliederBezeichnung des Rates und der Ratsmitglieder

(1) Der Rat führt die Bezeichnung „Rat der Stadt Hallenberg“.
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung „Ratsmitglie-

der“
§ 8§ 8§ 8§ 8§ 8

DringlichkeitsentscheidungenDringlichkeitsentscheidungenDringlichkeitsentscheidungenDringlichkeitsentscheidungenDringlichkeitsentscheidungen
Eilentscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses oder Dringlich-
keitsentscheidungen des Bürgermeisters mit einem Ratsmitglied (§
60 Abs. 1 und 2 GO NRW) bedürfen der Schriftform. Im Falle der
Verhinderung des Bürgermeisters tritt der allgemeine Vertreter an
seine Stelle.

§ 9§ 9§ 9§ 9§ 9
Ausschüsse und ZuständigkeitenAusschüsse und ZuständigkeitenAusschüsse und ZuständigkeitenAusschüsse und ZuständigkeitenAusschüsse und Zuständigkeiten

(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemein-
deordnung oder in anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschrie-
benen Ausschüssen gebildet werden. Die Zahl der Ausschussmit-
glieder soll ungerade sein.

(2) Der Rat erlässt eine Zuständigkeitsordnung, in der Bestimmungen
über die Entscheidungsbefugnisse des Rates, der Ausschüsse, des
Bürgermeisters und des Kämmerers getroffen werden, soweit nicht
Gesetz oder Vorschriften dieser Hauptsatzung entgegenstehen.
Die Zuständigkeitsordnung kann vom Rat nur mit der Mehrheit der
gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder beschlossen, geändert
oder aufgehoben werden.

(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Auf-
gabenbereiches die Entscheidungen dem Bürgermeister zu über-
tragen. Der Rat kann sich für einen bestimmten Kreis von Geschäf-
ten oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten.

(4) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss
wahrgenommen. Dieser führt die Bezeichnung „Haupt- und Fi-
nanzausschuss“.

(5) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister
jederzeit Auskunft über die Angelegenheiten verlangen, die zum
Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören; sie haben insoweit
zum Zwecke der Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht
auf Akteneinsicht.

§ 10§ 10§ 10§ 10§ 10
AufwAufwAufwAufwAufwandsentschädigung,andsentschädigung,andsentschädigung,andsentschädigung,andsentschädigung,     VVVVVerdienstausfallersatzerdienstausfallersatzerdienstausfallersatzerdienstausfallersatzerdienstausfallersatz

(1) Die Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form
eines monatlichen Pauschalbetrages und ein Sitzungsgeld nach
Maßgabe der EntschVO für die Teilnahme an Rats-, Ausschuss- und
Fraktionssitzungen. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das
Sitzungsgeld gezahlt wird, wird auf 11 Sitzungen im Jahr be-
schränkt.

(2) Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die
im Rahmen der Mandatsausübung erforderliche Teilnahme an Aus-
schuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld nach Maßgabe
der gültigen Entschädigungsverordnung (EntschVO). Dies gilt un-
abhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles auch für die Teilnahme
an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied.
Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungsgeld ge-
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zahlt wird, wird auf 11 Sitzungen im Jahr beschränkt.
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des

Verdienstausfalles, der ihnen durch die Mandatsausübung ent-
steht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Der
Anspruch besteht auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode
im Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveran-
staltungen, die der Mandatsausübung förderlich sind. Der Ver-
dienstausfall wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit
berechnet, wobei die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen
ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten:

a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstunden-
satz, es sei denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile
erlitten haben. Der Regelstundensatz bemisst sich nach Maßgabe
der Entschädigungsverordnung.

b) Unselbständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz über-
steigende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B.
durch Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers ersetzt.

c) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale
je Stunde erhalten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden
Verdienstausfall glaubhaft machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt
durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens,
in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert wird.

d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen, von
denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren oder eine aner-
kannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, oder einen Haus-
halt mit mindestens 3 Personen führen und nicht oder weniger als
20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der
mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den
Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regelstundensat-
zes die notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt er-
setzt.

e) Entgeltliche Kinderbetreuungskosten, die außerhalb der regelmä-
ßigen Arbeitszeit aufgrund der mandatsbedingten Abwesenheit
vom Haushalt notwendig werden, werden auf Antrag in Höhe der
nachgewiesenen Kosten erstattet. Kinderbetreuungspauschalen
werden nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollen-
det haben, es sei denn, besondere Umstände des Einzelfalles
werden glaubhaft nachgewiesen.

f) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Höchstbetrag
nach Maßgabe der EntschVO überschreiten.

g) Die Teilnahme als Zuhörer an Rats- und Ausschusssitzungen be-
gründet keinen Anspruch auf Zahlung von Sitzungsgeld, Fahrtkos-
ten oder Verdienstausfall.

(4) Stellvertretende Bürgermeister nach § 67 Abs. 1 GO NRW und
Fraktionsvorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens acht Mit-
gliedern auch ein stellvertretender Vorsitzender Vorsitzende, mit
mindestens 16 Mitgliedern auch 2 stellvertretende Vorsitzende
und mit mindestens 24 Mitgliedern auch 3 stellvertretende Vorsit-
zende - erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmit-
gliedern nach § 45 GO NRW zustehen, eine Aufwandsentschädi-
gung nach § 46 GO NRW i. V. m. der EntschVO.

(5) Von der Regelung, wonach Vorsitzende von Ausschüssen des Rates
grundsätzlich eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach § 46
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO i.V.m. § 3 Abs. 1 Nr. 6 EntschVO erhalten,
werden gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 GO NRW alle gebildeten
Ausschüsse des Rates der Stadt Hallenberg ausgenommen.

(6) Gremienmitglieder im Sinne des § 113 Abs. 1 GO NRW haben
Anspruch auf Erstattung von Kosten für Fortbildungsmaßnahmen,
die dem Erwerb der erforderlichen Sachkunde oder der Wahrneh-
mung ihrer Gremienaufgaben dienlich sind. Dies gilt nur, wenn die
Gemeinde der Kostenübernahme vorab zustimmt.

§ 11§ 11§ 11§ 11§ 11
Genehmigung von RechtsgeschäftenGenehmigung von RechtsgeschäftenGenehmigung von RechtsgeschäftenGenehmigung von RechtsgeschäftenGenehmigung von Rechtsgeschäften

(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse
sowie mit dem Bürgermeister und den leitenden Dienstkräften der
Stadt bedürfen der Genehmigung des Rates.

(2) Keiner Genehmigung bedürfen:
a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abgeschlos-

sen werden,

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage
einer von der Stadt vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt
hat,

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung
(§ 41 Abs. 3 GO NRW) darstellt.

(3) Leitende Dienstkräfte im Sinne dieser Vorschrift sind der Bürger-
meister und sein allgemeiner Vertreter.

§ 12§ 12§ 12§ 12§ 12
BürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeisterBürgermeister

(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates
als auf den Bürgermeister übertragen, soweit nicht der Rat sich
oder einem Ausschuss für einen bestimmten Kreis von Geschäften
oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. Nähere Ein-
zelheiten sind in der Zuständigkeitsordnung für den Rat und die
Ausschüsse der Stadt Hallenberg festgelegt.

(2) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu
entscheiden, welche Angelegenheiten als Geschäfte der laufen-
den Verwaltung anzusehen sind.

§ 13§ 13§ 13§ 13§ 13
Stellvertreter des BürgermeistersStellvertreter des BürgermeistersStellvertreter des BürgermeistersStellvertreter des BürgermeistersStellvertreter des Bürgermeisters

(1) Der Rat wählt aus seiner Mitte ohne Aussprache für die Dauer
seiner Wahlzeit zwei ehrenamtliche Stellvertreter des Bürger-
meisters. Sie vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der
Ratssitzungen und bei der Repräsentation.

(2) Die Vertretung im Amt übernimmt der vom Rat gem. § 68 Abs. 1 GO
NRW zu bestellende allgemeine Vertreter des Bürgermeisters. Ein
Beigeordneter wird nicht gewählt.

§ 14§ 14§ 14§ 14§ 14
Öffentliche BekanntmachungenÖffentliche BekanntmachungenÖffentliche BekanntmachungenÖffentliche BekanntmachungenÖffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben sind, werden, soweit gesetzlich nicht etwas
anderes bestimmt ist, vollzogen im „Amtsblatt für die Stadt Hal-
lenberg“. Die öffentliche Bekanntmachung ist mit Ablauf des Er-
scheinungstages des Amtsblattes vollzogen.
Nachrichtlich wird das Amtsblatt auf der Internetseite www.stadt-
hallenberg.de bereitgestellt.

(2) Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden durch Aus-
hang an folgender Bekanntmachungstafeln öffentlich bekanntge-
macht:
Bekanntmachungskasten vor dem Eingang des Rathauses,
Rathausplatz 1, 59969 Hallenberg
An den Bekanntmachungstafeln in den übrigen Stadteilen erfolgt
ein nachrichtlicher Aushang.

(3) Bei der Bestimmung der Dauer des Aushangs sind die in der
Geschäftsordnung festgelegten Ladungsfristen zu beachten. Auf
den einzelnen Bekanntmachungen sind der Zeitpunkt des Aus-
hangs und der Zeitpunkt der Abnahme zu bescheinigen. Die Abnah-
me darf frühestens am Tage nach der Ratssitzung erfolgen.

(4) Ist eine öffentliche Bekanntmachung in der durch Abs. 1 festgeleg-
ten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer
Ereignisse nicht möglich, so erfolgt die Bekanntmachung ersatz-
weise durch Aushang in der in Abs. 2 bestimmten Form. Ist der
Hinderungsgrund entfallen, wird die öffentliche Bekanntmachung
nach Abs. 1 unverzüglich nachgeholt.

§ 15§ 15§ 15§ 15§ 15
Zuständigkeit für dienstrechtliche EntscheidungenZuständigkeit für dienstrechtliche EntscheidungenZuständigkeit für dienstrechtliche EntscheidungenZuständigkeit für dienstrechtliche EntscheidungenZuständigkeit für dienstrechtliche Entscheidungen

(1) Entscheidungen, die das beamtenrechtliche Grundverhältnis oder
das Arbeitsverhältnis von Bediensteten in Führungsfunktionen zur
Stadt Hallenberg verändern, sind durch den Haupt- und Finanzaus-
schuss im Einvernehmen mit dem Bürgermeister zu treffen, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Kommt ein Einvernehmen
nicht zu Stande, kann der Rat die Entscheidung mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder treffen.
Bei dieser Entscheidung stimmt der Bürgermeister nicht mit. Trifft
der Haupt- und Finanzausschuss bzw. der Rat keine Entscheidung,

Weiter auf der nächsten Seite
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Satzung der Stadt Hallenberg zum Schutz der Eigenart
des Orts- und Straßenbildes der Kernstadt Hallenberg
vom 19.10.2023

hat der Bürgermeister das alleinige Entscheidungsrecht.
(2) Bedienstete in Führungsfunktionen im Sinne des Absatzes 1 sind

die Fachbereichsleiter.
§ 16§ 16§ 16§ 16§ 16

InkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttretenInkrafttreten
Die Hauptsatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die
frühere Hauptsatzung vom 09.09.2015 außer Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Fassung der Hauptsatzung wird hiermit gem. § 7 Abs.
4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in Verbindung mit der Verordnung
über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV NRW S. 516) in den jeweils zurzeit
geltenden Fassungen öffentlich bekannt gemacht
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-

Vorbemerkung:Vorbemerkung:Vorbemerkung:Vorbemerkung:Vorbemerkung:
Der historische Stadtkern liegt auf einer reizvollen Anhöhe an der
Nuhne. Dieser Kirchhügel senkt sich nach fast allen Seiten ab und wird
wiederum durch einen ringsumlaufenden Berg-Ring umschlossen und
ist von allen Seiten aus der umgebenden Kulturlandschaft einsehbar.
Diese ganz besondere topographische Situation durch Nutzung zu
erhalten und weiterzuentwickeln sowie in ihrer Wirkung städtebaulich
noch zu steigern, ist die Aufgabe dieser Satzung und die Chance des
historischen Stadtkerns Hallenberg.
Dieses Ziel ist nur durch andauernde, für die Ganzheit des Ortsbildes
verständnisvolle, aktive Mitwirkung aller Bürger unter fachkundiger
Leitung zu erreichen. Der Erhaltung der baulichen Eigenart im Bereich
der Kernstadt kommt hier besondere Bedeutung zu.
Da von den umgebenden Bergen allseitig guter Einblick in die zentral
liegende Altstadt besteht, bedarf die Erhaltung der einheitlichen typi-
schen Dachlandschaft und der gewachsenen Strukturen einer beson-
deren Aufmerksamkeit.
Ein fester Gestaltungswille und § 1 Abs. 5 des Baugesetzbuches
machen es der Stadt zur Pflicht, bei allen Planungs- und Baumaßnah-
men auf die Erhaltung von Bauten, Straßen, Plätzen, Bäumen und
Ortsteilen von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher
Bedeutung Rücksicht zu nehmen.

Präambel

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994
(GV.NW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV.
NRW. S. 490), und des § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV.
NW. 2000 S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086), in Kraft getreten am 22.
September 2021, hat der Rat der Stadt Hallenberg in seiner Sitzung
am 18.10.2023 folgende Satzung erlassen:
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich§ 1 Räumlicher Geltungsbereich§ 1 Räumlicher Geltungsbereich§ 1 Räumlicher Geltungsbereich§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für das in den Anlagen 1 und 2 aufgeführte und
abgegrenzte Gebiet des historischen Stadtkerns von Hallenberg. Die
Anlagen 1 (Zusammenstellung der Grundstücke) und 2 (Übersichts-
plan) sind Bestandteil dieser Satzung.
§ 2 Sachlicher Geltungsbereich§ 2 Sachlicher Geltungsbereich§ 2 Sachlicher Geltungsbereich§ 2 Sachlicher Geltungsbereich§ 2 Sachlicher Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für bauliche Anlagen im Sinne des § 2 der

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NW) sowie
für Werbeanlagen und Warenautomaten im Sinne des § 13 BauO
NW, die im Geltungsbereich dieser Satzung liegen, entsprechend
den nachfolgenden Gestaltungsvorschriften.

§ 3 Grundsätze der Gestaltung§ 3 Grundsätze der Gestaltung§ 3 Grundsätze der Gestaltung§ 3 Grundsätze der Gestaltung§ 3 Grundsätze der Gestaltung
(1)(1)(1)(1)(1) Bauliche Anlagen und Werbeanlagen haben bei ihrer äußeren

Gestaltung (Form, Maßstab, Gliederung, Werkstoff und Farbe) das
Gefüge des historischen Stadtkernes von Hallenberg und die Ei-
genart des altstädtischen Straßenbildes zu berücksichtigen und
sich damit in die ihre Umgebung prägende Bebauung einzufügen.

(2)(2)(2)(2)(2) Dabei ist auf Gebäude, Gebäudegruppen sowie sonstige bauliche
Anlagen und Freiräume von geschichtlicher, künstlerischer und
städtebaulicher Bedeutung besondere Rücksicht zu nehmen.

§ 4 Baukörper§ 4 Baukörper§ 4 Baukörper§ 4 Baukörper§ 4 Baukörper
Staffelgeschosse (Terrassenbebauung) sind unzulässig, sofern sie nicht
bauplanungsrechtlich zugelassen sind.
§ 5 Dachform§ 5 Dachform§ 5 Dachform§ 5 Dachform§ 5 Dachform
(1)(1)(1)(1)(1) Im Geltungsbereich sind nur Satteldächer mit einem Drempel von

max. 50 cm mit symmetrischen Dachneigungen von mindestens 40
Grad und Dachüberständen am Ortgang bis zu 25 cm und an der
Traufe bis zu 50 cm zulässig.
Dachüberstände an Ortgang und Traufe müssen mindestens 20 cm
betragen. Bei Dachüberständen an der Traufe ist das Maß von Außen-
kante Dachrinne bis zur senkrechten Traufwandfläche maßgeblich.

(2)(2)(2)(2)(2) Sonstige Dachformen und Dachneigungen dürfen nur bei Carports,
Garagen und eingeschossigen Nebenanlagen Verwendung finden.

(3)(3)(3)(3)(3) Firsthöhen, Traufhöhen und Dachneigungen müssen auf die Höhen
und Dachneigungen benachbarter und unmittelbar anschließen-
der Bauten Rücksicht nehmen.

§ 6 Dachdeckung§ 6 Dachdeckung§ 6 Dachdeckung§ 6 Dachdeckung§ 6 Dachdeckung
(1)(1)(1)(1)(1) Die Dachflächen sind ortsüblich mit anthrazitfarbenem Naturschie-

fer oder mit anthrazitfarbenen, nicht glänzenden Dachpfannen
einzudecken.

(2)(2)(2)(2)(2) Andere Dachdeckungsmaterialien können zugelassen werden, wenn
sie in Form, Farbe und Struktur dem Erscheinungsbild eines Natur-
schieferdaches entsprechen und nicht glänzen. Die Oberflächen
sind matt und nicht spiegelnd auszuführen.

§ 7 Dachaufbauten,§ 7 Dachaufbauten,§ 7 Dachaufbauten,§ 7 Dachaufbauten,§ 7 Dachaufbauten, Dachflächenfenster Dachflächenfenster Dachflächenfenster Dachflächenfenster Dachflächenfenster,,,,, Dacheinschnitte Dacheinschnitte Dacheinschnitte Dacheinschnitte Dacheinschnitte
Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte sind nicht
zulässig, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
§ 8 Dachgauben§ 8 Dachgauben§ 8 Dachgauben§ 8 Dachgauben§ 8 Dachgauben
(1)(1)(1)(1)(1) Dachgauben müssen in Gestaltung und Anordnung auf den Cha-

rakter des Gebäudes, insbesondere auf die Gliederung der zuge-
hörigen Fassaden Bezug nehmen.

(2)(2)(2)(2)(2) Sie sind nur einheitlich als Einzelgauben mit senkrechten Seiten-
wänden auszuführen.

(3)(3)(3)(3)(3) Als Dachhäuschen gestaltet darf ihre Breite 1,35 m, als Schlepp-
gaube 3,50 m im Einzelfall und insgesamt 1/3 der Gebäudelänge
nicht überschreiten.

falen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf
von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hallen-

berg vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Hallenberg, den 25.10.2023
gez.
Enrico Eppner
Bürgermeister
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(4 )(4)(4)(4)(4) Die Dachfläche unterhalb von Gauben darf das Maß von 1,00 m
nicht unterschreiten.
Vom Dachende (Ortgang) müssen Gauben einen Abstand von
mindestens 2,50 m, untereinander einen Abstand von mindestens
1,00 m einhalten.

§ 9 Fassaden§ 9 Fassaden§ 9 Fassaden§ 9 Fassaden§ 9 Fassaden
Bei der Gestaltung der Fassaden muss unter Verwendung der in der
Umgebung des Bauvorhabens vorherrschenden Gestaltungsmerkmale
eine Einfügung in das jeweilige Straßen- und Platzbild erfolgen.
Die Wandflächen der straßenseitigen Fassaden sind in Gliederung,
Material und Farbe als zusammenhängende Einheit vom Sockel bis zur
Dachflächenkante auszubilden.
§ 10 Fassadenöffnung§ 10 Fassadenöffnung§ 10 Fassadenöffnung§ 10 Fassadenöffnung§ 10 Fassadenöffnung
(1)(1)(1)(1)(1) Fassadenöffnungen müssen als Einzelöffnungen in der Wandfläche

erkennbar sein und in stehendem Rechteckformat ausgebildet
werden. Garagentore sind hiervon ausgenommen.

(2)(2)(2)(2)(2) Von Gebäudeecken müssen Fassadenöffnungen den Abstand einer
Gefachbreite, mindestens jedoch 0,40 m, einhalten.

§ 11 Fassadenmaterialien§ 11 Fassadenmaterialien§ 11 Fassadenmaterialien§ 11 Fassadenmaterialien§ 11 Fassadenmaterialien
(1) Zulässig sind eben abgeriebener Putz mit nicht glänzender Ober-

fläche entsprechend RAL 9016, senkrechte Holzverbretterungen
(Fichte, Lärche, Kiefer oder Eiche) mit breitem Unterbrett und
schmalem Deckbrett, naturbelassen (vergrauend oder nachdun-
kelnd) oder farblos matt lasiert oder deckend entsprechend RAL
7035 - 7038 sowie RAL 7003 - 7005 gestrichen sowie Bekleidun-
gen mit Naturschiefer.

(2) Zulässig ist konstruktives schwarzes Fachwerk aus Eiche und
Nadelholz mit eben abgeriebenem Putz mit nicht glänzender Ober-
fläche entsprechend RAL 9016 in den Gefachen sowie einer Struk-
tur und in Abmessungen, die den vorhandenen historischen Fach-
werken im Bereich der Gestaltungssatzung entsprechen.

(3) Gebäudesockel sind, mit mineralischem Material eben abgerie-
ben zu verputzen, natursichtig zu belassen oder im Farbspektrum
der Grauwacke matt zu streichen oder in Bruch- oder Werkstein
steinsichtig herzustellen oder verputzt, abzusetzen.

§ 12 Fenster und Schaufenster§ 12 Fenster und Schaufenster§ 12 Fenster und Schaufenster§ 12 Fenster und Schaufenster§ 12 Fenster und Schaufenster
(1) Fenster sind symmetrisch und maßstäblich mindestens zweiflüge-

lig zu unterteilen. Einflügelige Fenster sind nur bis zu einer Breite
von 0,90 m zulässig

(2) Beim Ein- und Umbau von Schaufenstern, die nur im Erdgeschoss
zulässig sind, ist auf die Fenstergliederung der Obergeschosse
Bezug zu nehmen.
Zwischen Schaufenstern müssen Pfeiler von mindestens 30 cm
verbleiben.

(3) Die Glasfläche darf je Schaufenster 4,5 qm nicht überschreiten.
(4) Unter Schaufenstern ist ein Sockel von mindestens 0,30 m auszu-

bilden.
(5) Beim Ein- und Umbau von Schaufenstern in vorhandene Fachwerk-

bauten ist deren konstruktives Gerüst zu erhalten.
§ 13 Materialien der Fassadenöffnungen§ 13 Materialien der Fassadenöffnungen§ 13 Materialien der Fassadenöffnungen§ 13 Materialien der Fassadenöffnungen§ 13 Materialien der Fassadenöffnungen
(1)(1)(1)(1)(1) Fenster und Schaufenster sind aus Holz zu fertigen und weiß

entsprechend RAL 9016 zu streichen. Weißer Kunststoff entspre-
chend RAL 9016 ist ebenfalls zulässig.

(2)(2)(2)(2)(2) Türen und Tore sind aus Holz zu fertigen (Fichte, Lärche, Kiefer
oder Eiche), naturbelassen (vergrauend oder nachdunkelnd) oder
farblos matt lasiert oder deckend entsprechend RAL 7035 oder
RAL 9016. Türen und Tore aus Kunststoffkonstruktionen sind nur in
einheitlicher Farbgebung entsprechend RAL 7035, RAL 7009, RAL
6011 oder RAL 9016 zulässig.

§ 14 § 14 § 14 § 14 § 14 VVVVVororororor- und Kr- und Kr- und Kr- und Kr- und Kragdächeragdächeragdächeragdächeragdächer,,,,, Markisen, Markisen, Markisen, Markisen, Markisen, Rolläden und J Rolläden und J Rolläden und J Rolläden und J Rolläden und Jalousienalousienalousienalousienalousien
(1) Vor- und Kragdächer sind an den öffentlichen Verkehrsflächen

zugewandten Fassaden nicht zugelassen.
Zum Witterungsschutz von Haus- und Ladeneingängen können
Vordächer zugelassen werden, wenn sie eine geneigte Abdachung
erhalten, ihre Eindeckung gemäß § 6 Abs. 1 und 2 erfolgt und ihre
Ausladung maximal 0,80 m beträgt und ihre Breite symmetrisch an
beiden Seiten max. 25 cm die geschützte Öffnung überschreitet.

(2) Markisen sind auf die Einzelöffnungen der Fassaden abzustimmen.
Sie sind nur im Erdgeschoss als Sonnenschutz zulässig, müssen

sich in der Farbgebung der Fassade unterordnen und dürfen nur
aus nicht glänzendem Material hergestellt sein.

(3) Zum öffentlichen Straßenraum vorspringende bzw. sichtbare Rol-
lädenkästen sind unzulässig. Die Verwendung von Schlagläden
wird empfohlen.

§ 15 § 15 § 15 § 15 § 15 WWWWWerbeanlagen und erbeanlagen und erbeanlagen und erbeanlagen und erbeanlagen und WWWWWarenautomatenarenautomatenarenautomatenarenautomatenarenautomaten
(1)(1)(1)(1)(1) Werbeanlagen - insbesondere Leuchtwerbung - Warenautomaten,

Schaukästen, Tafeln, Vitrinen, Hinweisschilder etc. müssen sich in
Anordnung, Größe, Werkstoff, Farbe und Form dem baulichen Cha-
rakter und dem Maßstab des jeweiligen Straßen- und Platzraumes
bzw. des Einzelgebäudes unterordnen. Sie dürfen Bau- und Archi-
tekturgliederungen nicht verdecken oder überschneiden. Unzuläs-
sig sind kastenförmige Werbeträger, grelle oder fluoreszierende
Farben, Wechselschaltungen, bewegliche Lichtquellen und Lauf-
schriften.

(2)(2)(2)(2)(2) Technische Hilfsmittel von Werbeeinrichtungen und Warenauto-
maten, wie Montageleisten und Kabelzuführungen, sind verdeckt
anzubringen.

(3)(3)(3)(3)(3) Werbeanlagen sind grundsätzlich im Erdgeschoss unterzubringen.
Ausnahmsweise dürfen Werbeanlagen auch unterhalb von Fens-
tern des 1. Obergeschosses angebracht werden. Der Abstand zwi-
schen der Oberkante der Werbeanlage und der Unterkante der
Fensterbank muss mindestens 30 cm betragen. Unzulässig sind
Werbeanlagen in, an oder hinter Fenstern oberhalb der Erdge-
schosszone und die Zweckentfremdung von Schaufenstern durch
Abkleben oder sonstige Maßnahmen.

(4)(4)(4)(4)(4) Die Länge von Werbeanlagen, die an der Außenwand angebracht
werden, ist für Gebäude bis zu 10 m Straßenfrontlänge auf 0,4 m
lfdm. bebaute Straßenfront, für Gebäude mit mehr als 10 m Stra-
ßenfrontlänge auf 0,3 m je lfdm. bebaute Straßenfront begrenzt.
Werbeanlagen sind als Einzelbuchstaben oder Flachtransparente
auszubilden, deren Bautiefe 15 cm nicht übersteigen darf. Ihre
Bauhöhe darf maximal 40 cm betragen, wobei einzelne Buchsta-
ben bis zu 50 cm hoch sein können.

(5) Auskragende Werbeanlagen (Ausleger) sind nur nicht selbstleuch-
tend in kunsthandwerklicher Gestaltung zugelassen. Es sind nur
zwei Werbeanlagen (Ausleger) mit Werbeflächen von jeweils 80 cm
x 80 cm zulässig. Ihre Ansichtsflächen werden auf die unter Abs. 5
zulässige Gesamtfläche angerechnet.

(6) Werbeanlagen sind mit nicht selbstleuchtenden Einzelbuchstaben
und Symbolen zu gestalten, diese in Schwarz- oder Grautönen
oder mit Blattgold einzufärben und sind mit weißem Licht direkt
oder indirekt zu beleuchten.

(7) Werbeanlagen sind unzulässig
a)a)a)a)a) an Einfriedungen, Stützmauern, Dächern, Schornsteinen und Tür-

men,
b)b)b)b)b) an Balkonen, Erkern und deren Brüstungen, Geländern,
c)c)c)c)c) an Toren, Fensterläden, Rolläden, Jalousien und Markisen,
d)d)d)d)d) an Böschungen, Bäumen und Masten,
e )e )e )e )e ) an Ruhebänken, Papierkörben und Wartehallen,
f )f )f )f )f ) in Vorgärten,
g)g)g)g)g) als Transparente und Bänder.
(8) Als Werbeanlagen im Sinne dieser Satzung gelten nicht:
a) Plaketten oder ähnliche kleinformatige Hinweise auf Eigentümer,

Stifter oder Künstler an Bänken, Brunnen, Plastiken oder derglei-
chen,

b) Hinweisschilder unter 0,25 qm auf Name, Beruf, Öffnungs- und
Sprechzeiten an Einfriedungen und Hauswänden,

c) Hinweisschilder an Baustellen auf Projekte, Bauherren und an der
Ausführung Beteiligte sowie Betriebsverlagerungen und Wieder-
eröffnungen,

d) Werbung für zeitlich begrenzte Veranstaltungen politischer, kirch-
licher, kultureller und sportlicher Zwecke sowie Schlussverkäufe,
Stadtfeste und Jahrmärkte auch auf beweglichen, befristet ange-
brachten Werbeträgern.

§ 16 Einfriedungen, Stützmauern§ 16 Einfriedungen, Stützmauern§ 16 Einfriedungen, Stützmauern§ 16 Einfriedungen, Stützmauern§ 16 Einfriedungen, Stützmauern
(1)(1)(1)(1)(1) Mauern und Stützmauern sind, mit mineralischem Material eben

Weiter auf der nächsten Seite
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abgerieben zu verputzen, natursichtig zu belassen oder im Farb-
spektrum der Grauwacke matt zu streichen oder in Bruch- oder
Werkstein steinsichtig herzustellen oder verputzt, herzustellen.
Als Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen hin sind
Bruchsteinmauern, Laubholzhecken und Holzzäune mit senkrech-
ter Lattung ((maximal 4 cm Breite und gleichem Abstand Fichte,
Lärche, Kiefer oder Eiche, naturbelassen (vergrauend oder nach-
dunkelnd) oder farblos matt lasiert oder deckend entsprechend
RAL 7035, 6011 oder 6021 gestrichen)) zulässig, die eine Höhe von
0,80 m bis 1,20 m aufweisen. Eisenzäune gleicher Höhe mit senk-
rechten Stäben (vierkantig und in der Ansicht 1,2 cm breit oder 1
cm rund jeweils im Abstand von 10 cm im Lichten, als rohe Eisen-
konstruktion (rostig) oder eisenglimmerfarbig entsprechend DB
703 sowie RAL 7035, 6011 oder 6021 matt lackiert) sind zulässig.

§ 17 § 17 § 17 § 17 § 17 AntennenAntennenAntennenAntennenAntennen
(1)(1)(1)(1)(1) Bei der Anlage oder Änderung von Antennen sind diese grundsätz-

lich unter dem Dach anzubringen.
(2)(2)(2)(2)(2) Parabol-Antennenanlagen und Gemeinschaftsantennenanlagen

sind nur an Wänden und auf Dächern zulässig.  Sie müssen bei
traufenständigen Gebäuden 2,00 m hinter dem First, bei giebel-
ständigen Gebäuden 5,00 m hinter der Straßenfassade ange-
bracht werden. Sie sind nur in der Farbe des Hintergrundes, nicht
glänzend lackiert zulässig. Eine Beschriftung oder jegliche Symbo-
le auf den Parabol-Antennen, ist nicht zulässig.

§ 18 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen§ 18 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen§ 18 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen§ 18 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen§ 18 Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen
(1) Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind zulässig, wenn sie

sich der Dachlandschaft unterordnen oder sie sich in die Dachland-
schaft integrieren und die Silhouette des Ortes nicht stören.

(2) Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind nicht zulässig an Fas-
saden und Balkonen.
Sie sind sowohl als In-Dach- oder Auf-Dach-Anlagen zulässig. Sie
müssen je Dachfläche einheitlich ausgerichtet sein.

(3) Solarthermieanlagen sind nur als Flachkollektoren zugelassen;
Röhrenkollektoren sind nicht zulässig.

(4) Es dürfen je Dachfläche nur einheitliche Module verwendet werden.

(5) Sie müssen mit maximal 25 cm Aufbauhöhe parallel zur Dachfläche
angeordnet sein und dürfen nicht über die Dachfläche hinausra-
gen. Eine Aufständerung der Anlagen sind nur bei Flachdächern
verdeckt hinter der Attika zugelassen.

(6) Die Anlagen sind mattschwarz, ohne helle Rasterung und ohne
helle Umrandung bzw. ohne sichtbare metallisch-glänzende Ein-
fassung auszubilden. Die sichtbaren Teile der Unterkonstruktion
sind ebenfalls dunkel auszuführen.

(7) Die Anlagen müssen einen Abstand von mindestens 30 cm vom
First, von der Traufe und von den Ortgängen einhalten. Dies gilt
nicht für Garagen und Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO

(8) Freistehende Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind nur in
uneinsehbaren Bereichen der Grundstücke zulässig; d. h. im vom
öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbaren Bereich sowie
von dem umliegenden Berg-Ring (Siegelsberg, Kreuzberg, Lange-
loh) nicht einsehbaren Bereich.

§ 19 Denkmalschutz§ 19 Denkmalschutz§ 19 Denkmalschutz§ 19 Denkmalschutz§ 19 Denkmalschutz
Für Denkmäler gelten unabhängig von dieser Satzung die Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes.
§ 20 Ordnungswidrigkeiten§ 20 Ordnungswidrigkeiten§ 20 Ordnungswidrigkeiten§ 20 Ordnungswidrigkeiten§ 20 Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 84 BauO NW handelt, wer fahrlässig
oder vorsätzlich gegen die Satzung verstößt.
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 84 Abs. 3 BauO NW mit einer
Geldbuße bis zu 25.000,00 € geahndet werden.
§ 24 Inkrafttreten§ 24 Inkrafttreten§ 24 Inkrafttreten§ 24 Inkrafttreten§ 24 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig treten die Gestaltungssatzung der Stadt Hallenberg vom
30.11.2002 sowie die 1. Änderungssatzung vom 20.10.2022 außer
Kraft.

Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1Anlage 1 zur Gestaltungssatzung der Stadt HALLENBERG vom
19.10.2023
Der räumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereich (§ 1) bezieht sich auf folgende Grund-
stücke in der Kernstadt Hallenberg: (Stand: September 2002)
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Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2Anlage 2 zur Gestaltungssatzung der Stadt HALLENBERG vom
19.10.2023
Der räumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereichräumliche Geltungsbereich (§ 1) bezieht sich auf folgende Grund-
stücke in der Kernstadt Hallenberg: (Stand: September 2023)

a. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b. diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c. der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt gerügt und

dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Hallenberg, den 19.10.2023
Stadt Hallenberg
Der Bürgermeister
gez. Eppner

BekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnungBekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Fassung der Satzung der Stadt Hallenberg zum Schutz der
Eigenart des Orts- und Straßenbildes der Kernstadt Hallenberg (Gestal-
tungssatzung Altstadt) wird hiermit gem. § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S.
666) in Verbindung mit der Verordnung über die öffentliche Bekanntma-
chung von kommunalem Ortsrecht (BekanntmVO) vom 26.08.1999 (GV
NRW S. 516) in den jeweils zurzeit geltenden Fassungen öffentlich bekannt
gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn,



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – www.rundblick-hallenberg.de16

Terminabsprache der
Hallenberger Vereine

Freilichtbühne lädt zur
Generalversammlung

Jahreshauptversammlung
des Ski-Club Hesborn am
10.11.2023

Herzliche Einladung zur
Hubertus Messe

Freie Plätze für Mobile-
Retter-Schulungen

Die Terminabstimmung der Hal-
lenberger Vereine für das Jahr
2024 findet am Donnerstag, den
16.11.2023 um 19.00 Uhr im Info-
zentrum Kump statt.

Hierzu lädt der Ortsvorsteher alle
Vereinsvorstände sehr herzlich
ein und freut sich auf eine rege
Teilnahme.

Am Sonntag, dem 12. November
2023, findet die diesjährige Ge-
neralversammlung der Freilicht-
bühne Hallenberg e.V. statt. Zu
der Versammlung ab 16.00 Uhr im
Heimstudio der Freilichtbühne
sind alle Mitglieder und Ehren-
mitglieder herzlich eingeladen.
Auf der Tagesordnung stehen un-

ter anderem Neuwahlen des zwei-
ten Vorsitzenden und des Kassierers
sowie Wahlen zum erweiterten Vor-
stand. Gemeinsam soll das erfolg-
reiche Passionsspieljahr zum Ab-
schluss gebracht und erwartungs-
froh in die kommende Spielzeit ge-
startet werden. Der Vorstand freut
sich über eine rege Teilnahme.

Hochsauerlandkreis. Im Novem-
ber finden drei Ersteinweisungen
für neue und Wiederholungsschu-
lungen für bereits aktive freige-
schaltete Mobile Retter statt.
Dazu lädt der Hochsauerlandkreis
und seine Partner ein am:
Dienstag, 07. November,
19:30 Uhr, ASB Sundern-Hellefeld,
Auf der Heide 6, 59846 Sundern-
Hellefeld.

Am Dienstag, 21. November,
18 Uhr, DRK-Heim Schmallenberg-
Bad Fredeburg, Wehrscheid 21,
57392 Schmallenberg.
Sowie am Donnerstag, 23. Novem-
ber, 18 Uhr, DRK Brilon-Marsberg,
Bombergweg 27 a, 34431 Mars-
berg.

Der Link zur Anmeldung lautet:
https://www.mobile-retter.org/hsk

Hiermit möchten wir alle Mitglie-
der des Skiclubs Hesborn für Frei-
tag, 10. November 2023 um 20:00
Uhr in den Landgasthof „Haus zur
Sonne“ recht herzlich einladen.
U.a. stehen folgende Punkte auf
der Tagesordnung: Bericht des
Vorsitzenden, Ausblick auf die Ver-
anstaltungen der Saison 2023/
2024. Turnusmäßig wird ein Teil
des Vorstandes neu gewählt.
Ab Dezember bietet der Skiclub
wieder eine Skigymnastik an. Die
Termine und der genaue Veran-
staltungsort werden noch be-
kanntgegeben.
In Zusammenarbeit mit dem Ski-
club Medebach wird ein Skikurs
für Kinder und Jugendliche ange-
boten. Dieser findet Freitagsab-
end unter Flutlicht im Skigebiet
Winterberg statt. Interessierte
melden sich bitte in der Versamm-
lung beim Vorsitzenden.

Weitere Themen sind die Veran-
staltung mit dem Skiclub Medeb-
ach und Siedlinghausen. Hier ist,
wie in der letzten Saison, ein ver-
einsübergreifendes gemeinsames
Skirennen/Slalom im Skigebiet
Winterberg geplant.
In den Monaten von Januar bis
März 2024 sind wieder Stammti-
sche geplant. Die jährliche Fackel-
wanderung mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein An-
fang Januar soll ebenfalls statt-
finden. Genaue Termine werden
in der Versammlung abgestimmt.
Am 09. und 10.03.2024 wird im
Skigebiet Winterberg ein FIS/
Snowboard-Weltcuprennen aus-
gerichtet. Hierzu wurde der Ski-
club Hesborn gebeten, Helfer zu
stellen. Wer unseren Verein bei
der Ausrichtung als Funktionsper-
sonal unterstützen möchte, bitte
in der Versammlung

Die kath. Kirchengemeinde lädt
Sie zur ersten Hubertus Messe in
der St. Heribert Kirche zu Hallen-
berg am 05.11.2023 um 17.00 Uhr

herzlich ein.
Für einen Imbiss gegen einen klei-
nen Obolus ist im Anschluss ge-
sorgt.
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HSK-Heimatpreis 2023 für Sauerländer Heimatbund
Landrat Dr. Karl Schneider hat am
Dienstag, 17. Oktober, im Kreis-
haus Meschede den Heimatpreis
2023 an den Sauerländer Heimat-
bund verliehen und sich für die Ar-
beit und den großen Einsatz bedankt:
„Der Sauerländer Heimatbund be-
wahrt das Schätzenswerte des Sau-
erlandes - gerade weil er in den
Zukunftsdialog mit den Bürgerinnen
und Bürgern eintritt. Er entwickelt,
beispielsweise in Werkstattgesprä-
chen, neue Formen der Zusammen-
arbeit. In diesem Sinne begreift der
Sauerländer Heimatbund nachhalti-
ge Denkmal- und Heimatförderung
als komplexe Herausforderungen der
Gegenwart. Dazu gehören heute
eben auch Mobilität, Infrastruktur,
Wohnen und medizinische Versor-
gung“, so der Landrat.
Der Kreistag hatte mit seinem
Votum in Anerkennung der ge-
sellschaftlichen und sozialen Ver-
antwortung die besondere Bedeu-
tung des vielfältigen Engagements
des Sauerländer Heimatbundes
herausgestellt.
Den Preis in Höhe von 10.000 Euro
nahmen der Vorsitzende des Sau-
erländer Heimatbundes Michael
Kronauge (Hallenberg), Ehrenmit-
glied Elmar Reuter (Olsberg),
Kreisheimatpfleger und Redakti-
onsleiter der Zeitschrift „Sauer-
land“ Hans-Jürgen Friedrichs (Nut-
tlar) sowie weitere Mitglieder des

Verleihung HSK-Heimatpreis 2023: Landrat Dr. Schneider mit den Vertreterinnen des geehrten SauerländerVerleihung HSK-Heimatpreis 2023: Landrat Dr. Schneider mit den Vertreterinnen des geehrten SauerländerVerleihung HSK-Heimatpreis 2023: Landrat Dr. Schneider mit den Vertreterinnen des geehrten SauerländerVerleihung HSK-Heimatpreis 2023: Landrat Dr. Schneider mit den Vertreterinnen des geehrten SauerländerVerleihung HSK-Heimatpreis 2023: Landrat Dr. Schneider mit den Vertreterinnen des geehrten Sauerländer
Heimatbundes, v.l.: Franz-Josef Rickert, Hans-Jürgen Friedrichs, Michael Kronauge, Birgit Haberhauer-Heimatbundes, v.l.: Franz-Josef Rickert, Hans-Jürgen Friedrichs, Michael Kronauge, Birgit Haberhauer-Heimatbundes, v.l.: Franz-Josef Rickert, Hans-Jürgen Friedrichs, Michael Kronauge, Birgit Haberhauer-Heimatbundes, v.l.: Franz-Josef Rickert, Hans-Jürgen Friedrichs, Michael Kronauge, Birgit Haberhauer-Heimatbundes, v.l.: Franz-Josef Rickert, Hans-Jürgen Friedrichs, Michael Kronauge, Birgit Haberhauer-
Kuschel, Ruth Reintke, Dieter Püttmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Susanne Falk, Elmar ReuterKuschel, Ruth Reintke, Dieter Püttmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Susanne Falk, Elmar ReuterKuschel, Ruth Reintke, Dieter Püttmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Susanne Falk, Elmar ReuterKuschel, Ruth Reintke, Dieter Püttmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Susanne Falk, Elmar ReuterKuschel, Ruth Reintke, Dieter Püttmann, Landrat Dr. Karl Schneider, Susanne Falk, Elmar Reuter

Vorstands entgegen.
„Die Verleihung des Heimatprei-
ses 2023 macht uns alle ein biss-
chen stolz“, sagte im Anschluss
an die Laudatio der Vorsitzende
Michael Kronauge.
1921 im Hotel zur Post in Wenne-
men gegründet, umfasse das Ar-
beitsgebiet des Vereins um das
historische ehemalige kurkölni-
sche Sauerland. „Es ist ein tradi-
tionsreicher, aber vor allem ein

sehr gut geführter Verein mit etwa
2.000 Mitgliedern, einem enga-
gierten Vorstand, einer engagier-
ten Geschäftsführerin, einer ei-
genen Zeitschrift und vielen aktiv
Mitwirkenden in den verschiede-
nen Gremien. Hier stimmen die
Strukturen. Hier kann man gut
arbeiten“, führte Kronauge aus
und blickte nach vorn: „Der Sau-
erländer Heimatbund ist vor al-
lem ein Verein der nicht nur in der

Vergangenheit lebt, sondern ein
Verein, der zukunftsorientiert ist
und nach vorne schaut. Die ver-
schiedenen Arbeits- und Len-
kungsgruppen und Werkstattge-
spräche zeugen davon.“
Musikalisch umrahmt wurde die
Feierstunde von der Musikschule
Hochsauerlandkreis - Celina Der-
ksen an der Harfe, Justus Albert
am Saxophon und Natalia Lentas-
Saez am Klavier.

Wie gewinne ich Neumitglieder für meinen Verein?
Kostenloses Seminar in Arnsberg zur Mitgliedergewinnung
für Vereine - Kooperation mit SGV und WHB
Hochsauerlandkreis. Die Bera-
tungsstelle für kulturelles Ehren-
amt des Hochsauerlandkreises hat
in Gesprächen mit Vereinen bislang
schon häufig das Thema der Nach-
wuchsgewinnung behandelt. Viele
Vereine stehen vor der Problem-
stellung, bestimmte Aufgaben im
Vorstand neu besetzen zu müssen
oder generell ihr Vereinskollegi-
um verjüngen zu wollen. Eine oft
nicht leichte Aufgabe. Hierbei un-
terstützt die Beratungsstelle nun
mit einem zielgerichteten Semi-
nar: Am Samstag, 04.11.2023, von
10 bis 17 Uhr, im Blauen Haus des
Sauerland-Museums, Alter Markt
30, 59821 Arnsberg, wird der Work-
shop „Neue Mitglieder für meinen
Verein gewinnen“ stattfinden.
Mit diesem kostenlosen Work-
shop wird den Teilnehmerinnen

und Teilnehmern die Möglichkeit
geboten - gemeinsam mit Susan-
na Hölscher von der Akademie für
Ehrenamtlichkeit Deutschland -
ganz konkrete Maßnahmen und
Strategien jeweils für den eige-
nen Verein zu erarbeiten, mit de-
nen dann neue Mitglieder gewon-
nen werden können.
Und da gerade in unserer Region
Kultur und Natur oft ein gutes Team
sind, wird dieses Seminar erstma-
lig zusammen mit dem Kooperati-
onsprojekt „Zukunft Ehrenamt si-
chern“ des Sauerländischen Ge-
birgsvereins e. V. (SGV) und des
Westfälischem Heimatbundes e. V.
(WHB) durchgeführt: Das heißt, hier
können Kulturinitiativen und -Ver-
eine Abteilungen des SGV oder Mit-
gliedsvereinen des WHB begegnen.
Möglicherweise können gerade

hierdurch für die Mitgliedergewin-
nung neue Impulse gewonnen oder
Angebote entwickelt werden.
Eine Anmeldung ist ganz einfach
formlos per E-Mail möglich unter
klaus.depenbrock@
hochsauerlandkreis.de oder tele-
fonisch unter

0291/94-1803.
Wenn das Thema für Ihren Verein
interessant ist, Sie zu dem Termin
jedoch keine Zeit haben, freut sich
die Beratungsstelle trotzdem über
eine Rückmeldung. Denn ggf. kann
alternativ eine individuelle Bera-
tung vereinbart werden.



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – www.rundblick-hallenberg.de18



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 19



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – www.rundblick-hallenberg.de20

Wanderveranstaltungen
vom 3. bis 16. November
Freitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. November
19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr19.30 bis 21.30 Uhr
Nachtwächterführung durch das
historische Städtchen Hallenberg
Samstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. November
10 bis 13 Uhr10 bis 13 Uhr10 bis 13 Uhr10 bis 13 Uhr10 bis 13 Uhr
Panorama-Tour zur und durch die
Veltins-EisArena, Winterberg
14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr
Stadtführung in der Altstadt Win-
terberg, Winterberg
14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr
Natur und Technik - Das Skigebiet
im Sommer erkunden, Winterberg
- Neuastenberg
14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr14 bis 16 Uhr
Führungen durch die VELTINS-Ei-
sArena, Winterberg
Sonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. November
10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr
Schanzenführung an der St. Ge-
org Sprungschanze, Winterberg
10 bis 12.30 Uhr10 bis 12.30 Uhr10 bis 12.30 Uhr10 bis 12.30 Uhr10 bis 12.30 Uhr
NATUR PILGERN, geführte Wan-
derung, Hallenberg
Mittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. November
11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr

Krimiwanderung mit Hund - Fin-
den Sie den wahren Täter, Winter-
berg
Samstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. November
14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr14 bis 15.30 Uhr
Stadtführung in der Altstadt Win-
terberg, Winterberg
Sonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. November
10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr10 bis 12 Uhr
Schanzenführung an der St. Ge-
org Sprungschanze, Winterberg
Mittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. November
11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr11 bis 13.30 Uhr
Krimiwanderung mit Hund - Fin-
den Sie den wahren Täter, Winter-
berg

Infos und Buchung über die Tou-
rist Information Winterberg,
02981 92500,
info@winterberg.de oder die Tou-
rist-Information Hallenberg,
02984 8203 oder direkt online
buchen www.winterberg.de/akti-
vitaeten-wohlfuehlen/erlebnis-
buchen/#
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Mitgliederversammlung des
Förderverein Hallenberg e.V.
Herzliche Einladung zur
Mitgliederversammlung

Skigymnastik
für
Jedermann
SC Bromskirchen
Jeden Montag, von 18.30 bis 20
Uhr, in der Turnhalle der Grund-
schule in Bromskirchen.

Liebe Mitglieder des Förderver-
eins Hallenberg,
hiermit laden wir Euch ganz herz-
lich zur diesjährigen Mitglieder-
versammlung unseres Förderver-
eins ein.
Die Mitgliederversammlung findet
statt am Mittwoch, 22. Novem-
ber, um 19 Uhr, im „Kump“.
Auf der Tagesordnung stehen sat-

zungsgemäße Neuwahlen des Vor-
sitzenden und des Schriftführers.
Wir freuen uns sehr, euch zur Ver-
sammlung begrüßen zu können.
Auch eure Ideen und Anregungen
für Aktivitäten und Projekte im
kommenden Jahr sind sehr will-
kommen.
Der Vorstand des Fördervereins
Hallenberg e.V.

 Einladung zur
Jahreshauptversammlung
des Fördervereins der Grundschule
Hallenberg e.V.
Hiermit laden wir alle Mitglieder,
Eltern und Interessierte zur
JahreshauptversammlungJahreshauptversammlungJahreshauptversammlungJahreshauptversammlungJahreshauptversammlung
am Mittwoch, den 22.11. 2023am Mittwoch, den 22.11. 2023am Mittwoch, den 22.11. 2023am Mittwoch, den 22.11. 2023am Mittwoch, den 22.11. 2023
um 19:30 Uhrum 19:30 Uhrum 19:30 Uhrum 19:30 Uhrum 19:30 Uhr
in die Grundschule Hallenberg
ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Jahresbericht (Anschaffungen,

Projekte, u.a.)
3. Kassenbericht
4. Entlastung des Vorstandes
5. Neuwahlen
6. Verschiedenes
7. Ausblick
Wir freuen uns herzlich Sie zahl-
reich begrüßen zu dürfen.
Der Vorstand des Fördervereins
Hallenberg, den 10.10.2023
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Abnehmen im Liegen
bei „Bella Effect“ in Hallenberg

Bei „Bella Effect“ in Hallenberg kann man im Liegen abnehmenBei „Bella Effect“ in Hallenberg kann man im Liegen abnehmenBei „Bella Effect“ in Hallenberg kann man im Liegen abnehmenBei „Bella Effect“ in Hallenberg kann man im Liegen abnehmenBei „Bella Effect“ in Hallenberg kann man im Liegen abnehmen

Beim Studio „Bella Effect“ in
Hallenberg dreht sich alles rund
um die Schönheit. Es werden
verschiedene Gesichts- und
Ganzkörperbehandlungen an-
geboten. Das aktuelle Studio
eröffnete die Inhaberin There-
sa Schengel etwas über einen
Monat vor dem ersten Lock-
down im Jahr 2020.

Mit dem ersten Studio startete
sie jedoch bereits ein Jahr zuvor
in kleineren Räumlichkeiten,
ebenfalls in Hallenberg, allein,
damals noch ohne ihre jetzigen
Mitarbeiterinnen. Heute arbei-
tet Theresa aktuell mit ihren
fünf Mitarbeiterinnen zusam-
men und eröffnet voraussicht-
lich zum 1. Februar nächsten
Jahres ein zweites Studio in
Frankenberg, wo zusätzlich Na-
geldesign und kosmetische
Fußpflege angeboten werden
soll.

Alles begann mit der Wimpern-

verlängerung und dem Wim-
pernlifting. Hinzu kamen nach
und nach Permanent Make-up,
Aquafacial, dauerhafte Haar-
entfernung und Fineline Tattoos.

Seit zwei Monaten wird nun
sogar „Abnehmen im Liegen“
angeboten. Diese Behandlung
basiert auf den drei Funktions-
weisen Reizstrom (EMS), Ultra-
schall und Wärme, wodurch die
Fettzelle im Körper geöffnet
und entleert wird. Giftstoffe
treten aus und werden über das
Lymphsystem abtransportiert.
So verliert man garantiert bei
der ersten Behandlung bereits
mindestens 2-5 cm Körperum-
fang. Die Behandlung wurde
auch im Fernsehen bei den Sen-
dungen Galileo, RTL Punkt 12
und Gala (RTL) vorgestellt.
Links und weitere Informatio-
nen gibt es auch unter
www.bella-effect.de und
www.abnehmenimliegen.com.
[BL]
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Große Kalenderauswahl für das neue Jahr
bei „Buch bei Rudolph“ in Hallenberg
m übersichtlichen Geschäft in der
Merklinghauser Straße, ganz zen-
tral in Hallenberg gelegen, bietet
Wolfgang Rudolph neben einer
Lottoannahmestelle und einem
Hermes-Paketshop in seinem Rei-
sebüro auch Tabakwaren, Gruß-
karten, Bücher und Zeitschriften
an. Qualitativ hochwertige KaleQualitativ hochwertige KaleQualitativ hochwertige KaleQualitativ hochwertige KaleQualitativ hochwertige Kalen-n-n-n-n-
der des Korsch-Verlags in Formder des Korsch-Verlags in Formder des Korsch-Verlags in Formder des Korsch-Verlags in Formder des Korsch-Verlags in Form
von Fvon Fvon Fvon Fvon Foto-,oto-,oto-,oto-,oto-,     TTTTTaschen-,aschen-,aschen-,aschen-,aschen-, Buch-, Buch-, Buch-, Buch-, Buch-, Ge- Ge- Ge- Ge- Ge-
burtstagskalendern und Famili-burtstagskalendern und Famili-burtstagskalendern und Famili-burtstagskalendern und Famili-burtstagskalendern und Famili-
enplanern in verschiedenen Grö-enplanern in verschiedenen Grö-enplanern in verschiedenen Grö-enplanern in verschiedenen Grö-enplanern in verschiedenen Grö-

ßen erinnern jetzt schon daran,ßen erinnern jetzt schon daran,ßen erinnern jetzt schon daran,ßen erinnern jetzt schon daran,ßen erinnern jetzt schon daran,
im neuen Jim neuen Jim neuen Jim neuen Jim neuen Jahr 2024 an die Urahr 2024 an die Urahr 2024 an die Urahr 2024 an die Urahr 2024 an die Ur-----
laubsplanung, Familienausflügelaubsplanung, Familienausflügelaubsplanung, Familienausflügelaubsplanung, Familienausflügelaubsplanung, Familienausflüge
oder Geburtstage zu denken,oder Geburtstage zu denken,oder Geburtstage zu denken,oder Geburtstage zu denken,oder Geburtstage zu denken,
denn das Jahr 2023 ist schondenn das Jahr 2023 ist schondenn das Jahr 2023 ist schondenn das Jahr 2023 ist schondenn das Jahr 2023 ist schon
bald wieder vorbei.bald wieder vorbei.bald wieder vorbei.bald wieder vorbei.bald wieder vorbei. Dank des
Onlineshops „genialokal.de“
kann auch jeder beliebige Buch-
titel nachhaltig und meist schon
für den nächsten Tag bestellt
werden. Über sechs Millionen li-
terarische Werke können nur mit
wenigen Klicks zur Abholung ge-

ordert werden.- Auf Wunsch auch
versandkostenfrei mit Lieferung
bis an die Haustür, mit Bezahlung
auch an der Kasse bei „Buch bei
Rudolph“ und Einsparung von
lästigem Verpackungsmüll dank
der Auslieferung in wiederver-
wendbaren Bücherkisten. Ein
gutes Konzept zwischen „onli-

ne shoppen“ und trotzdem „lo-
kalem“ einkaufen. Bei
„genialokal.de“ haben sich
über 700 unabhängige Buch-
handlungen zusammenge-
schlossen. Und das beste: Bei
jedem Onlineeinkauf auf dieser
Plattform werden die lokalen
Buchhandlungen beteiligt. [BL]

Viele Kalender für Privat und Business bei „Buch bei Rudolph“Viele Kalender für Privat und Business bei „Buch bei Rudolph“Viele Kalender für Privat und Business bei „Buch bei Rudolph“Viele Kalender für Privat und Business bei „Buch bei Rudolph“Viele Kalender für Privat und Business bei „Buch bei Rudolph“
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30-jähriges Bestehen des BVB Fanclub
Schwarz Gelb Bollerberg 1993
Am 14. Oktober feierte der BVB
Fanclub Schwarz Gelb Bollerberg
1993 sein 30-jähriges Bestehen.
Bei spätsommerlichen Tempera-
turen trafen sich rund 55 Mitglie-
der, im Alter von zwei bis 85 Jah-
ren, in der Ortsmitte Hesborn. Von
dort ging es mit zwei Pferdekut-
schen und mit Trecker und Perso-
nenanhänger auf eine zweiein-
halbstündige Kutschfahrt Rich-
tung Braunshausen zum Ochsen-
wirt. Dort angekommen, hatte
Clubmitglied, Gastwirt und am-
tierender Braunshauser Schüt-
zenkönig Mike mit seinem Team
alles bestens vorbereitet.
Nach Verteilung der Jubiläums-T-
Shirts folgte die Begrüßung der
Mitglieder und ein kurzes Resü-
mee der Gründungsgeschichte
des Fanclubs durch den 1. Vorsit-
zenden Christian Guntermann.
Ebenfalls begrüßt wurden Bürger-
meister Enrico Eppner, der Orts-
vorsteher (Hallenberg) Leonhard
Schäfer, sowie Abordnungen be-
freundeter Fanclubs wie die Bier-
stadt Supporters Frankenberg,
BVB Freunde Willersdorf, Holte-
böcke Züschen und Extase 09 Win-
terberg.
Glückwünsche aus Dortmund

überbrachte einer der Fanbetreu-
er des BVB, Alexander Winkler.
Lange wohnte er der Veranstal-
tung bei und hatte für viele Fra-

gen der Anwesenden ein offenes
Ohr. Ehrenmitglied Wolfgang
„Stopper“ Paul fehlte leider ent-
schuldigt.

Der am 24. Juli 1993 aus der Taufe
gehobene Fanclub Schwarz Gelb
Bollerberg zählt heute 160 Mit-
glieder.

Patronatsfest
Liesen. Die St.-Hubertus-Schützen-
bruderschaft Liesen 1898 e.V. lädt
seine Mitglieder am Sonntag, 5.
November, recht herzlich zu sei-
nem Patronatsfest ein. Nach einer
gemeinsamen Schützenmesse in
der St.-Thomas Pfarrkirche Liesen,
die um 9 Uhr beginnt, wird an-
schließend das gemeinsame Schüt-

zenfrühstück in der Schützenhalle
durchgeführt, dem sich ein gemüt-
liches Beisammensein anschließen
wird. Für die musikalische Beglei-
tung sorgen die „Liesetaler“.
Die Schützenbruderschaft Liesen
bittet um zahlreiche Teilnehme sei-
ner Mitglieder und wünscht allen
einen schönen gemütlichen Tag.
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Förderverein Hesborn informiert
Auf der jüngst abgehaltenen Ver-
sammlung des Förderverein Hes-
born wurde die dort vorgestellte
neue Vereinssatzung einstimmig
beschlossen. Mitglieder des Ver-
eins können künftig nicht nur die
Ortsvereine, sondern auch ver-
gleichbare Gruppierungen sowie
jede natürliche und juristische Per-
son werden.
Die Ortsvereine sind aufgerufen in
den anstehenden Jahreshauptver-
sammlungen zwei Delegierte zu
wählen und dem Förderverein na-

mentlich schriftlich zu benennen.
Vergleichbare Gruppierungen,
beispielsweise Stammtische o.ä.,
sollten dies ebenfalls tun.
Der Jahresbeitrag für Vereine, Grup-
pierungen und juristische Personen
beträgt 30 Euro, der für natürliche
Personen 10 Euro.
Aufgrund der beabsichtigten Ein-
tragung des Fördervereins in das
Vereinsregister war es erforder-
lich, den Vereinsvorstand neu zu
wählen.
Zum geschäftsführenden Vorstand

wurden als erster Vorsitzender An-
dreas Emde, zum zweiten Vorsit-
zenden Jens Mause, zum Schrift-
führer Tobias Harbeke und zum Kas-
sierer Joachim Huft gewählt. Zum
erweiterten Vorstand zählen als Bei-

sitzer Werner Brieden, Ralf Hänsch
und Gerhard Studen.
Der Verein soll zum 1. Januar 2024
in das Vereinsregister eingetragen
werden, so dass er künftig den Zu-
satz e.V. trägt.
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Sonnenaufgang
über Kalkutta

Die Münchener „Singphoniker“
zu Gast auf Gut Glindfeld

Foto: Die SingphonikerFoto: Die SingphonikerFoto: Die SingphonikerFoto: Die SingphonikerFoto: Die Singphoniker

Der Kulturring Medebach e. V.
möchte hiermit darauf hinwei-
sen, dass am 25. November, um
19.30 Uhr, das bekannte Vokal-
ensemble „Die Singphoniker“
aus München im „Kuhstall“ auf
Gut Glindfeld ein vorweihnacht-
liches Konzert geben wird. Das
Wiesbadener Tagblatt charakte-
risiert die sechs Musiker so:
„Begeisternd artistischer Ge-
niestreich“. Oder die Basler Zei-
tung: „Die Symphoniker rissen
im randvollen Saal das Publi-
kum regelrecht mit.“ Einen be-
sonderen Reiz an ihrem Auftritt
dürfte die Tatsache sein, dass
mit Marlo Honselmann einer der
sechs Künstler aus Grönebach
stammt.
Auf den Konzertauftritt darf man
also gewiss gespannt sein. Der
Vorverkauf läuft schon seit Mitt-
woch, 25. Oktober, und endet am
Donnerstag, 23. November. Karten
zum Preis von 20 Euro gibt es an
den folgenden Vorverkaufsstellen:

Medebach:
Touristik Medebach - Marktplatz
1 - 59964 Medebach,
Telefon: 02982/9218610
Korbach: Thalia Korbach - Prof.
Bier-Straße 3 - 34497 Korbach,

Telefon: 05631/2061
Winterberg:
Tischlein-deck-dich - Untere Pfor-
te 9 - 59955 Winterberg,
Telefon: 02981/8999894
An der Abendkasse sind noch even-
tuelle Restkarten zum Preis von
25 Euro erhältlich.

Das Filmtheater Winterberg zeigt
am Sonntag, 5. November, um 17
Uhr den Film: Sonnenaufgang über
Kalkutta. Der neue Film von Re-
gisseur José María Zavala feierte
am 20. April im Urania-Kino in
Wien Premiere. Der Film über Kal-
kutta ist eine Lobeshymne auf
eine kleine große Frau, die ihr
Leben den Ärmsten der Armen
gewidmet hat. Mutter Teresa er-
innert uns auch heute daran, dass

Kalkutta überall ist. Sonnenauf-
gang über Kalkutta, das sind die
Lebenszeugnisse von sechs Per-
sonen, die ganz nach dem Vorbild
von Mutter Teresa ihr Leben ge-
ben, um an den abgelegensten
Orten der Welt Jesus zu lieben
und zu verkünden. Diese Ge-
schichten erschüttern uns in un-
serer Bequemlichkeit.
Ticket können bestellt werden:
www.filmtheater-winterberg.de

Theater im November
in Medebach
Laienschauspieler haben sich warmgeprobt
Trudes Bude ist ein einfacher Ki-
osk in Medebach, mit regelmäßi-
gen Stammkunden aus unter-
schiedlichsten Gesellschafts-
schichten.
Vor allem aber ist Trudes Bude
mit ihrer Betreiberin die Seele
des Wohngebietes und als ein ge-
rissener Investor mit seinem du-
biosen Bauprojekt Trude jede Exis-
tenzgrundlage nehmen will, wird
es ausgesorochen turbulent un-
ter den „Trudianern“. Werden sie
es schaffen, „ihren“ Kiosk zu er-

halten? Es stellt sich ernsthaft die
Frage, ob das Projekt ein gutes
Ende nehmen wird.

Hier die Aufführungstermine:
Samstag, 18. November: 19 Uhr
Premiere
(14 Uhr Senioren und Kinder)
Sonntag, 19. November: 17 Uhr
Samstag, 25. November: 19 Uhr
Sonntag, 26. November: 17 Uhr
Karten gibt es seit 2. November
bei der Touristik am Marktplatz
in Medebach



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 27

Mit Durchblick und Sicherheit
durch die nasskalte Jahreszeit
Ein Herbstcheck für Batterien, Licht, Wischer und Bremsen beugt Problemen vor

Durchblick bedeutet Sicherheit: Auf funktionstüchtige Scheibenwischer kommt es in der nasskalten JahreszeitDurchblick bedeutet Sicherheit: Auf funktionstüchtige Scheibenwischer kommt es in der nasskalten JahreszeitDurchblick bedeutet Sicherheit: Auf funktionstüchtige Scheibenwischer kommt es in der nasskalten JahreszeitDurchblick bedeutet Sicherheit: Auf funktionstüchtige Scheibenwischer kommt es in der nasskalten JahreszeitDurchblick bedeutet Sicherheit: Auf funktionstüchtige Scheibenwischer kommt es in der nasskalten Jahreszeit
besonders an.besonders an.besonders an.besonders an.besonders an.
Foto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert Bosch

Wenn es früh dämmert sowie Regen
und Nebel für schwierige Sichtver-
hältnisse sorgen, sollten sich Auto-
fahrer auf die Technik verlassen kön-
nen. Ein vorausschauender Herbst-
check, wie ihn viele örtliche Kfz-Fach-
werkstätten anbieten, kann mögli-
chen Problemen vorbeugen. Licht,
Bremsen, Reifen, Flüssigkeitsstän-
de, die Batterien und mehr werden
dabei überprüft - und, falls nötig,
gleich wieder instandgesetzt.
Klare Sicht mit frischen Klare Sicht mit frischen Klare Sicht mit frischen Klare Sicht mit frischen Klare Sicht mit frischen Wisch-Wisch-Wisch-Wisch-Wisch-
blätternblätternblätternblätternblättern
Scheibenwischer haben zu funkti-
onieren - so denkt sich mancher
Autofahrer und widmet den Gum-
mis nur wenig Aufmerksamkeit.
Dabei kann es zu kritischen Situ-
ationen kommen, wenn abgenutz-
te Modelle mit einer starken
Schleierbildung die Sicht beein-
trächtigen. „Jeweils vor und nach
dem Winter ist ein guter Zeitpunkt,
um die Wischerblätter erneuern
zu lassen“, empfiehlt daher
Bosch-Expertin Marlene Herlt.
Damit die neuen Wischer lange
ihre Funktionstüchtigkeit behal-
ten, sollte man sie regelmäßig

reinigen sowie Blätter und gro-
ben Schmutz sofort entfernen.
„Wichtig für die Wintersaison ist
es, ausreichend Frostschutzmittel
ins Scheibenwasser zu geben und
die Wischer nie auf einer vereis-
ten Windschutzscheibe zu betäti-
gen“, so Herlt weiter. Als nächtli-
chen Schutz könne man die Wi-
scherblätter anheben oder eine
Pappe darunterlegen. Zur guten
Sicht trägt ebenso die Fahrzeug-
beleuchtung bei. Das tageslicht-
ähnliche Licht, für das bei Premi-
umfahrzeugen meist mit Xenon-
oder LED-Leuchten gesorgt ist,
lässt sich nun auch in älteren Au-
tos nachrüsten. Die Glühlampen-
linie Ultra White von Bosch etwa
bietet ähnliche optische Vorteile.
Mit bis zu 40 Prozent mehr Licht-
leistung im Vergleich zu Standard-
Halogenlampen ermöglichen die
intensiv weißen Lampen bessere
Sicht nicht nur in der Dunkelheit,
sondern auch bei schwierigen Wit-
terungsbedingungen.
Akku im E-Auto checken und beiAkku im E-Auto checken und beiAkku im E-Auto checken und beiAkku im E-Auto checken und beiAkku im E-Auto checken und bei
Bedarf reparieren lassenBedarf reparieren lassenBedarf reparieren lassenBedarf reparieren lassenBedarf reparieren lassen
Eine altersschwache Batterie, die

ein rechtzeitiger Austausch kann
ärgerliche Pannen vermeiden.
Noch wichtiger ist der Zustand
der Versorgungsbatterie bei den
immer beliebteren Elektroautos.
Im Sommer wird diese stark be-
ansprucht und droht dann, in der
kalten Jahreszeit auszufallen.
Fachwerkstätten können den ak-
tuellen Zustand einfach prüfen.
Wenn die Batterie schwächelt, ist
die Gefahr vorhanden, liegenzu-
bleiben. Ein Komplettaustausch ist
nicht immer erforderlich. Hochvolt-
geschulte Werkstätten, die bei-
spielsweise mit dem neuen Hoch-
volt-Reparatursatz von Bosch ar-
beiten, können gealterte Module
durch neue langlebige Nickel-Me-
tallhydrid-Module ersetzen.
(DJD)

nach einer Frostnacht streikt, hält
in der kalten Jahreszeit die Pan-
nendienste auf Trab. Der regel-
mäßige Funktionscheck der Bat-
terie in der Werkstatt sollte eine
Selbstverständlichkeit sein - denn

Richtig eingestellte ScheinwerferRichtig eingestellte ScheinwerferRichtig eingestellte ScheinwerferRichtig eingestellte ScheinwerferRichtig eingestellte Scheinwerfer
und hochwertige Leuchten sorgenund hochwertige Leuchten sorgenund hochwertige Leuchten sorgenund hochwertige Leuchten sorgenund hochwertige Leuchten sorgen
für Sicherheit auch bei Dunkelheit.für Sicherheit auch bei Dunkelheit.für Sicherheit auch bei Dunkelheit.für Sicherheit auch bei Dunkelheit.für Sicherheit auch bei Dunkelheit.
Foto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert BoschFoto: DJD/Robert Bosch
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Oberschledorn macht sich bereit
für das Karneval Opening Festival
Ein Ort mit einer leidenschaftli-
chen Liebe zum Karneval, rüstet
sich für das ultimative Event, das
die Karnevalssaison 2023/2024
gebührend einläutet. Der Karne-
valsverein Oberschledorn macht
sich bereit für das Karneval Ope-
ning Festival am 11. November in
der Schützenhalle. Dieses Jahr
verspricht ein Feier-Startschuss
der Extraklasse zu werden.
Um 10.31 Uhr werden die Tore zur
Schützenhalle geöffnet, und ab
11.11 Uhr beginnen die Feierlich-
keiten mit einem musikalischen
Knall. Die Gäste dürfen sich auf
Auftritte freuen, die ihresgleichen
suchen. Lokale Größen wie der
Spielmannszug Oberschledorn,

der Musikverein Oberschledorn,
die Spastelruther Katzen und DJ
Volker Schneider werden die
Stimmung anheizen. Doch das ist
erst der Anfang - das Highlight
des Tages wird zweifellos die en-
ergiegeladene Performance von
„De Hofnarren“ sein.
Neben der mitreißenden Musik
können sich die Besucher auf wei-
tere Höhepunkte freuen. Von
10.32 bis 12.02 Uhr gibt es die
beliebten „Happy Hours“, bei de-
nen Bier und Softdrinks zu einem
unschlagbaren Preis von nur 1
Euro erhältlich sind. Doch das ist
noch nicht alles. Jedes verkaufte
Ticket für das Karneval Opening
Festival wird automatisch in den

Lostopf für eine aufregende Ver-
losung mit attraktiven Preisen
aufgenommen. Für diejenigen, die
sich kreativ zeigen möchten, gibt
es außerdem eine Kostümprämie-
rung für Gruppen ab fünf Perso-
nen, die Preisen belohnt wird.
Ihr möchten Teil dieses einzigar-
tigen Karnevalsfestes sein? Ti-
ckets sind nach wie vor erhältlich
und können bei verschiedenen
Verkaufsstellen erworben werden.
Dazu gehören die Touristik Me-
debach, die Frische Kiste Ober-
schledorn sowie die Homepage
des KVO unter http://
www.schleidern-helau.de/. Wer es
bis zum letzten Moment span-
nend machen möchte, kann sie

auch am 11. November ab 10.30
Uhr an der Tageskasse Tickets er-
werben.
Ein besonderer Dank gilt den vie-
len Sponsoren, die den Karnevals-
verein wirklich hervorragend un-
terstützen, das ist nicht selbst-
verständlich.
Das Karneval Opening Festival in
Oberschledorn verspricht eine
unvergessliche Feier und einen
spektakulären Start in die neue
Karnevalssession. Es ist Zeit, die
Kostüme vom Balken zu holen und
sich auf ein Fest vorzubereiten,
das alle Erwartungen übertreffen
wird. Oberschledorn zeigt erneut,
wie man Karneval feiert! Seid
dabei!

„Beats vs. Blasmusik“
St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1486 Medebach e.V.

Am Samstag, 4. November, findet
in der Schützenhalle der St. Se-
bastianus Schützenbruderschaft
Medebach ein besonderer Event
statt: als Nachfolger der traditi-
onellen „Oldie-Night“ geht jetzt
ein komplett neues Konzept an
den Start: Unter dem Motto
„Beats vs. Blasmusik“ legt DJ
Marc Wiesner aus Lippstadt auf.
Die Beats des DJs wechseln sich
mit der Blasmusik des Musik-

zugs Medebach ab. Damit kommt
musikalisch jeder auf seine Kos-
ten. Geplant ist ein Wechsel aus
aktuellen Chart- und Mallorca-
Hits mit zünftigen Märschen so-
wie klassischer Schützenfest-
Tanzmusik. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr, der Eintritt
kostet 5 Euro.
Die Schützenbruderschaft Mede-
bach sorgt an dem Abend
bestens für das leibliche Wohl.

Unter anderem sind in dem neu-
en Konzept auch verschiedene
Verkaufsstände integriert. Ein-
geladen sind alle Interessier-
ten, die Freude an der traditio-
nellen Blasmusik im „Wett-
streit“ mit DJ-Beats haben und
sich auf einen schönen Party-
Abend in der Schützenhalle
freuen, der Jung (Einlass ab 16
Jahren) und Alt gleichermaßen
ansprechen dürfte.

In Titmaringhausen tobte
der Bulle
Am vergangenen Samstag lockte
der Bulle wieder zahlreiche Par-
tygäste in das kleine Titmaring-
hausen. Bei der „Rock Edition“
des Bullenballs heizte die Cover-
band GearDown den Partygästen
so richtig ein.
Etliche Helfer in ihren knallroten
Bullenshirts kümmerten sich wie
gewohnt um den ständigen Nach-
schub von Güllepott und Stierblut
an Bullenbar und Viehtränke so-
wie Bullenburgern an der Futter-
krippe.
Beim Mr und Mrs Bullrider-Con-
test konnten die Gäste aus Me-

debach-Berge zeigen, was in Ih-
nen steckt: Der 23-jährige Chris
Strackerjan hielt sich 57 Sekun-
den und Ronja Sauerwald (20) 36
Sekunden auf dem wilden Bullen
vor der Schützenhalle. Damit si-
cherten sie sich den jeweils ers-
ten Platz und bekamen dafür je
einen Wochenendgutschein für
zwei Personen in einem H-Hotel
ihrer Wahl in Deutschland.
Auch nach dem Wettkampf durfte
der Bulle noch lange nicht in sei-
nen Stall und feierte gemeinsam
mit den Gästen und Helfern bis in
die frühen Morgenstunden.
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Preisdoppelkopf in Züschen

Winterberger Nachwuchsspringer
mit guten Ergebnissen auf den heimischen Anlagen
Sechs Winterberger am Start - Zwei Mal Platz 1

Die Kolpingsfamilie Züschen ver-
anstaltet am Samstag, den
18.11.2023 ihr traditionelles
Preis-Doppelkopfturnier. Die
Veranstaltung findet im Pfarr-
haus Züschen, direkt neben der
Kirche statt. Auf den Kirchen-
parkplätzen besteht genügend
Parkmöglichkeit. Bitte den
Haupteingang des Pfarrhauses

benutzen. Einlass ist ab 19.00
Uhr. Eingeladen sind zu die-
sem Turnier alle Doppelkopf-
Freunde, egal ob Profis, Anfän-
ger oder Gelegenheitsspieler,
die ihr Können unter Beweis
stellen wollen. Auch auswärti-
ge Spieler sind herzlich will-
kommen. Der Spaß am Spiel
und das Genießen der Turnier-

Atmosphäre stehen im Vorder-
grund. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Die
Startgebühr beträgt 7 Euro. Es
wird nach den allgemeinen
Doppelkopf-Turnierregeln des
Deutschen Doppelkopf-Ver-
bandes gespielt, die vor Be-
ginn des Turnieres nochmals
besprochen werden. Gespielt

werden 5 Tische mit jeweils 10
Spielen. Die Besetzungen an
den Tischen wird nach jeder
Spielrunde neu ausgelost. Für
die besten Spieler stehen nach
Spielschluss Geld- und Sach-
preise bereit. Um das leibliche
Wohl (Getränke und kleiner Im-
biss) kümmert sich der Vorstand
der Kolpingsfamilie.

Im Rahmen der 41.Nord-West-
deutschen Mattenschanzentour
beim 5.Springen in Winterberg am
Samstag, den 07.10.2023 wurde
der alljährliche WARSTEINER Po-
kal 2023 auf allen Schanzenanla-
gen am Herrloh ausgetragen. Bei
der diesjährigen Mattentournee
war Winterberg die fünfte von
insgesamt sechs Anlaufstellen für
die heimischen und der auswärti-
gen Skispringer. Insgesamt 53
Sportlerinnen und Sportler aus
dem Verbund der Nord-Westdeut-
schen Mattenschanzentour gingen
an den Start, darunter 6 Nach-
wuchsspringer vom Skiklub Win-
terberg.
Der Wettkampf startete direkt
nach den Trainingsdurchläufen
gegen 11:00 Uhr auf der 10m
Schanze. In der dort angetrete-
nen Klasse I Schüler m/w 8, konn-
te sich der Skispringer vom Ski-
klub Winterberg Franz Emil Felser
durchsetzten und belegte nach
den 2 Durchgängen den ersten
Platz. Eine Klasse höher bei den
Schülern m/w 9, holte sich
ebenfalls der Winterberger Rafa-
el Joel Perez Garcia den 1.Platz.
Oskar Gerke belegte den 4.Platz.
In der Klasse IV Schüler m/w 11,
von der 32m Schanze, belegte
Mans Schriever den 8.Platz.
Max Mammey, der bei dieser Tour
zum ersten Mal auf der 81m

Foto: Jan-Simon SchäferFoto: Jan-Simon SchäferFoto: Jan-Simon SchäferFoto: Jan-Simon SchäferFoto: Jan-Simon Schäfer

Schanze gestartet ist, belegte ei-
nen guten 4.Platz im Mittelfeld,
in der Klasse VII Schüler 14/15.
Zwei Plätze darunter folgte Lenn-
art Haschke, mit dem 6.Platz.
Der Abschluss der Mattenschan-
zentour erfolgte am Sonntag,
den 08.10.2023 beim sechsten
und letzten Springen in Mein-
erzhagen.
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Unter dem Dach beispielsweise kann man auch in Eigenleistung dämmen und mit einfachen MaßnahmenUnter dem Dach beispielsweise kann man auch in Eigenleistung dämmen und mit einfachen MaßnahmenUnter dem Dach beispielsweise kann man auch in Eigenleistung dämmen und mit einfachen MaßnahmenUnter dem Dach beispielsweise kann man auch in Eigenleistung dämmen und mit einfachen MaßnahmenUnter dem Dach beispielsweise kann man auch in Eigenleistung dämmen und mit einfachen Maßnahmen
langfristig viel Energie und Geld sparen. Foto: djd/www.der-daemmstoff.delangfristig viel Energie und Geld sparen. Foto: djd/www.der-daemmstoff.delangfristig viel Energie und Geld sparen. Foto: djd/www.der-daemmstoff.delangfristig viel Energie und Geld sparen. Foto: djd/www.der-daemmstoff.delangfristig viel Energie und Geld sparen. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de

Dämm it yourself
Vom Dach bis zum Keller: Energiesparmaßnahmen in Eigenregie durchführen
Wer dämmt, reduziert Energie-
verluste durch Dach, Wand und
Keller und kann damit steigen-
den Energiekosten aktiv entge-
genwirken. Eine Dämmung aus
Mineralwolle etwa - also aus Glas-
wolle oder Steinwolle - senkt den
Energieverbrauch und die damit
verbundenen Kosten eines Gebäu-
des bei gleichzeitig verbessertem
Schall- und Brandschutz. Die ei-
genen vier Wände können Heim-
werkerinnen und Heimwerker mit
einfachen Maßnahmen auch in
Eigenregie dämmen.
Dachdämmung gehört zu denDachdämmung gehört zu denDachdämmung gehört zu denDachdämmung gehört zu denDachdämmung gehört zu den
wichtigsten Maßnahmenwichtigsten Maßnahmenwichtigsten Maßnahmenwichtigsten Maßnahmenwichtigsten Maßnahmen
Die meiste Energie bei Ein- und
Zweifamilienhäusern geht über
das Dach verloren. Die Dämmung
des Daches gehört damit zu den
wichtigsten Maßnahmen, um En-
ergieverbrauch und Kosten zu re-
duzieren und zugleich den Wohn-
komfort nachhaltig und klima-
freundlich zu steigern. Je nach
baulichem und energetischem
Zustand kann so der Heizwärme-
bedarf des Hauses um bis zu 35
Prozent gesenkt werden. Soll der
Dachraum bewohnt und beheizt
werden, kann man die Dachflä-
chen durch eine Zwischensparren-
dämmung mit Mineralwolle in Ei-
genregie dämmen. Mehr Infos und
praktische Tipps gibt es
beispielsweise unter www.der-
daemmstoff.de. Die Arbeiten er-
folgen im Innenraum, das wetter-
schützende Dach und die Dach-
ziegel bleiben unberührt. Weil die
Dämmung zwischen den Sparren
liegt, lässt sich der Dachraum gut

zum Wohnen nutzen. Da sich Mi-
neralwolle direkt ins sogenannte
Gefach klemmen lässt, ist der
nicht brennbare Dämmstoff samt
Anbringung einer Dampfbremsfo-
lie, die vor Feuchtigkeit schützt,
schnell verlegt. Um den Wärme-
schutz zu verbessern, kann die
Kombination mit einer Unterspar-
rendämmung sinnvoll sein.
Decken, Rohre und LeitungenDecken, Rohre und LeitungenDecken, Rohre und LeitungenDecken, Rohre und LeitungenDecken, Rohre und Leitungen
selbst dämmenselbst dämmenselbst dämmenselbst dämmenselbst dämmen
Aus Sicht der Wärmedämmung
befinden sich die wichtigen De-
cken im obersten und untersten

Geschoss. Das sind in der Regel im
Dach die oberste Geschossdecke und
im Keller die Kellerdecke, kurzum
der Übergang von beheizten zu un-
beheizten Räumen. Die Dämmung
der obersten Geschossdecke mit
Mineralwolle ist die schnellste, ein-
fachste Dämmmethode im Dach-
raum, sie ist besonders wirtschaft-
lich und kann in Eigenleistung durch-
geführt werden. Über einen unbe-

heizten und ungedämmten Keller
wiederum gehen bis zu zehn Pro-
zent der Heizwärmeenergie eines
Hauses verloren, wodurch der Wohn-
komfort im Erdgeschoss ebenfalls be-
einträchtigt wird. Auch die Decke
des unbeheizten Kellers lässt sich
einfach und erschwinglich selbst
dämmen. Weitere „Dämmkandida-
ten“ sind Heizungsrohre und Warm-
wasserleitungen. (djd)

Eine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energieverbrauch und dieEine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energieverbrauch und dieEine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energieverbrauch und dieEine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energieverbrauch und dieEine Dämmung aus Mineralwolle senkt den Energieverbrauch und die
damit verbundenen Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitig verbesser-damit verbundenen Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitig verbesser-damit verbundenen Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitig verbesser-damit verbundenen Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitig verbesser-damit verbundenen Kosten eines Gebäudes bei gleichzeitig verbesser-
tem Schall- und Brandschutz. Einfache Maßnahmen können in Eigenre-tem Schall- und Brandschutz. Einfache Maßnahmen können in Eigenre-tem Schall- und Brandschutz. Einfache Maßnahmen können in Eigenre-tem Schall- und Brandschutz. Einfache Maßnahmen können in Eigenre-tem Schall- und Brandschutz. Einfache Maßnahmen können in Eigenre-
gie durchgeführt werden. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/Smole -gie durchgeführt werden. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/Smole -gie durchgeführt werden. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/Smole -gie durchgeführt werden. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/Smole -gie durchgeführt werden. Foto: djd/www.der-daemmstoff.de/Smole -
stock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.comstock.adobe.com
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Gesunder Schlaf für alle
Massivholzbetten unterstützen eine erholsame Nacht

Natürliche Inhaltstoffe wie ätheri-Natürliche Inhaltstoffe wie ätheri-Natürliche Inhaltstoffe wie ätheri-Natürliche Inhaltstoffe wie ätheri-Natürliche Inhaltstoffe wie ätheri-
sche Öle im Holz wirken beim Ein-sche Öle im Holz wirken beim Ein-sche Öle im Holz wirken beim Ein-sche Öle im Holz wirken beim Ein-sche Öle im Holz wirken beim Ein-
atmen beruhigend auf den Körperatmen beruhigend auf den Körperatmen beruhigend auf den Körperatmen beruhigend auf den Körperatmen beruhigend auf den Körper
und unterstützen diesen dabei, zurund unterstützen diesen dabei, zurund unterstützen diesen dabei, zurund unterstützen diesen dabei, zurund unterstützen diesen dabei, zur
Ruhe zu kommen. IPM/Möbelwer-Ruhe zu kommen. IPM/Möbelwer-Ruhe zu kommen. IPM/Möbelwer-Ruhe zu kommen. IPM/Möbelwer-Ruhe zu kommen. IPM/Möbelwer-
ke A. Deckerke A. Deckerke A. Deckerke A. Deckerke A. Decker

Egal, ob Langschläfer oder nicht
- rund ein Drittel des Lebens
verbringen Menschen mit Schla-
fen. Dabei fallen das Schlafver-
halten und -bedürfnis sehr un-
terschiedlich aus: manch einer
kommt mit mehreren kurzen
Schlafintervallen zurecht, ein
anderer braucht eine lange Tief-
schlafphase. So oder so gilt für
alle Menschen, dass Schlaf ein
aktiver und kein passiver Pro-
zess ist, um den Körper zu re-
generieren. Andreas Ruf, Ge-
schäftsführer der Initiative Pro
Massivholz (IPM), erklärt: „Über
den individuellen Schlafrhyth-
mus und die Schlafdauer hin-
aus gibt es eine Reihe von Fak-
toren, die eine erholsame
Nachtruhe fördern. Ein gemüt-
liches Massivholzbett bietet ein
natürliches Schlafumfeld, in
dem Körper und Geist sehr gut
regenerieren können.“

Natürliche Inhaltstoffe wie
ätherische Öle im Holz wirken
beim Einatmen beruhigend auf
den Körper und unterstützen
diesen dabei, zur Ruhe zu kom-
men. Die Inhaltsstoffe im Holz
besitzen darüber hinaus eine
antibakterielle Wirkung gegen
Viren und Keime. Die Krank-
macher haben auf offenporigen

Massivholzflächen keine Chan-
ce zu überleben, da das Holz die
Feuchtigkeit aus den Bakterien
zieht und diese damit zum Aus-
trocknen bringt. Dies trägt so-
dann auch zu einer schnelleren
Genesung im Schlaf bei.

„Auch Allergiker können dank
Massivholzmöbeln aufatmen,
denn das Holz besitzt außerdem
eine antistatische Wirkung und
zieht somit keinen Staub oder
Schmutz an“, erklärt Ruf und
fügt hinzu: „Gerade Hausstaub-
allergiker profitieren von die-
ser besonderen Eigenschaft und
auch Putzmuffel haben es leich-
ter beim Staubwischen.“

Nicht zuletzt zeichnen sich
Massivholzmöbel durch ihre
Langlebigkeit und Robustheit
aus, was ebenso für Massivholz-
betten gilt. „Dieser Vorzug
zeigt sich besonders demjeni-
gen, der mal mit seinem ge-
samten Hausrat umgezogen ist.
Denn beim wiederholten Zerle-
gen und Zusammenbauen von
Massivholzmöbeln ergeben sich
keine Einbußen in deren Stabi-
lität“, so Ruf. Die Folge sind
eine hohe Lebensdauer sowie
lange Freude und Erholung im
eigenen Massivholzbett. (IPM/RS)

IPM/Möbelwerke A. DeckerIPM/Möbelwerke A. DeckerIPM/Möbelwerke A. DeckerIPM/Möbelwerke A. DeckerIPM/Möbelwerke A. Decker
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Tischlerei Holztec, Inh. Andreas Koch
aus Medebach-Küstelberg

Andreas Koch von der Tischlerei
Holztec aus Medebach-Küstel-
berg bietet alles von der Pla-
nung und Anfertigung individu-
eller Haustüren über die Ferti-
gung von Einbaumöbeln nach
Maß, den Einbau von Fenstern in
allen Rahmenmaterialien, die
ganz individuell nach eigenen
Vorstellungen hergestellt werden
können. Des weiteren bietet Des weiteren bietet Des weiteren bietet Des weiteren bietet Des weiteren bietet An-An-An-An-An-
dreas Koch neben dem Einbaudreas Koch neben dem Einbaudreas Koch neben dem Einbaudreas Koch neben dem Einbaudreas Koch neben dem Einbau
von von von von von Türen wie Zimmertüren,Türen wie Zimmertüren,Türen wie Zimmertüren,Türen wie Zimmertüren,Türen wie Zimmertüren, si- si- si- si- si-
cheren cheren cheren cheren cheren WWWWWohnungstüren sowieohnungstüren sowieohnungstüren sowieohnungstüren sowieohnungstüren sowie
TTTTTrennwänden und rennwänden und rennwänden und rennwänden und rennwänden und TTTTTrennwrennwrennwrennwrennwandsys-andsys-andsys-andsys-andsys-

Moderne Balkongestaltung von der Tischlerei HolztecModerne Balkongestaltung von der Tischlerei HolztecModerne Balkongestaltung von der Tischlerei HolztecModerne Balkongestaltung von der Tischlerei HolztecModerne Balkongestaltung von der Tischlerei Holztec

temen mit Gleittüren, auch dietemen mit Gleittüren, auch dietemen mit Gleittüren, auch dietemen mit Gleittüren, auch dietemen mit Gleittüren, auch die
Nachrüstung von Fenstern undNachrüstung von Fenstern undNachrüstung von Fenstern undNachrüstung von Fenstern undNachrüstung von Fenstern und
Türen mit SicherheitssystemenTüren mit SicherheitssystemenTüren mit SicherheitssystemenTüren mit SicherheitssystemenTüren mit Sicherheitssystemen
und Beschlägen, den Einbauund Beschlägen, den Einbauund Beschlägen, den Einbauund Beschlägen, den Einbauund Beschlägen, den Einbau
hochwertiger Isoliergläserhochwertiger Isoliergläserhochwertiger Isoliergläserhochwertiger Isoliergläserhochwertiger Isoliergläser,,,,, Repa- Repa- Repa- Repa- Repa-
raturarbeiten an Fenstern, Roll-raturarbeiten an Fenstern, Roll-raturarbeiten an Fenstern, Roll-raturarbeiten an Fenstern, Roll-raturarbeiten an Fenstern, Roll-
läden, Möbeln und die Planungläden, Möbeln und die Planungläden, Möbeln und die Planungläden, Möbeln und die Planungläden, Möbeln und die Planung
und Montage von Sonnenschutz,und Montage von Sonnenschutz,und Montage von Sonnenschutz,und Montage von Sonnenschutz,und Montage von Sonnenschutz,
Insektenschutz und Markisen.Insektenschutz und Markisen.Insektenschutz und Markisen.Insektenschutz und Markisen.Insektenschutz und Markisen.
Zum Aufgabengebiet von Andre-
as Koch gehört auch die Ferti-
gung von Balkonen, Zäunen und
Sichtschutzelementen aus Kunst-
stoff, Holz und Glas, auch in Kom-
bination mit Edelstahl. [BL]x

Zeitlos schöne Haustür von Tischlerei HolztecZeitlos schöne Haustür von Tischlerei HolztecZeitlos schöne Haustür von Tischlerei HolztecZeitlos schöne Haustür von Tischlerei HolztecZeitlos schöne Haustür von Tischlerei Holztec

Neue Holztreppe von TischlereiNeue Holztreppe von TischlereiNeue Holztreppe von TischlereiNeue Holztreppe von TischlereiNeue Holztreppe von Tischlerei
HolztecHolztecHolztecHolztecHolztec
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Nicht nur Südausrichtung für Photovoltaik-Anlagen
Modernste Technik vom Meisterbetrieb Menke
In der heutigen Zeit ist es die
sinnvollste Art, mit einer Pho-
tovoltaik-Anlage selbst Strom
aus Sonnenenergie zu produ-
zieren. Es ist die umweltfreund-
lichste Lösung und zahlt sich
sogar für den Hausbesitzer fi-
nanziell aus.

Zur BerZur BerZur BerZur BerZur Beratunatunatunatunatung und g und g und g und g und Anbringung istAnbringung istAnbringung istAnbringung istAnbringung ist
an dieser Stelle der Meisterbe-an dieser Stelle der Meisterbe-an dieser Stelle der Meisterbe-an dieser Stelle der Meisterbe-an dieser Stelle der Meisterbe-
trieb Menktrieb Menktrieb Menktrieb Menktrieb Menke aus e aus e aus e aus e aus Winterberg-Sied-Winterberg-Sied-Winterberg-Sied-Winterberg-Sied-Winterberg-Sied-
linghausen der richtige linghausen der richtige linghausen der richtige linghausen der richtige linghausen der richtige Ansprech-Ansprech-Ansprech-Ansprech-Ansprech-
partnerpartnerpartnerpartnerpartner..... Viele sind fälschlicherwei-
se der Meinung, dass eine PV-
Anlage nur auf einem Süddach
sinnvoll sei, was allerdings nicht
mehr dem aktuellen Stand der
Technik entspricht.

Der Energieertrag ist zwar beiDer Energieertrag ist zwar beiDer Energieertrag ist zwar beiDer Energieertrag ist zwar beiDer Energieertrag ist zwar bei
einer Südausrichtung am höchs-einer Südausrichtung am höchs-einer Südausrichtung am höchs-einer Südausrichtung am höchs-einer Südausrichtung am höchs-
ten, aber eine Energieerzeu-ten, aber eine Energieerzeu-ten, aber eine Energieerzeu-ten, aber eine Energieerzeu-ten, aber eine Energieerzeu-
gung auf Ost- und gung auf Ost- und gung auf Ost- und gung auf Ost- und gung auf Ost- und WWWWWestdächernestdächernestdächernestdächernestdächern
passt besser zum typischen passt besser zum typischen passt besser zum typischen passt besser zum typischen passt besser zum typischen VVVVVererererer-----
brauchsverhalten eines Privat-brauchsverhalten eines Privat-brauchsverhalten eines Privat-brauchsverhalten eines Privat-brauchsverhalten eines Privat-
haushalts, weil die Module inhaushalts, weil die Module inhaushalts, weil die Module inhaushalts, weil die Module inhaushalts, weil die Module in
den Morgen- und den Morgen- und den Morgen- und den Morgen- und den Morgen- und Abendstun-Abendstun-Abendstun-Abendstun-Abendstun-
den Strom produzieren.den Strom produzieren.den Strom produzieren.den Strom produzieren.den Strom produzieren. Also
dann, wenn in den meisten
Haushalten die meiste Energie
benötigt wird. Über den Tag
sind die Familienmitglieder in
der Regel nicht zu Hause, des-
halb ist in dieser Zeit der Ener-
giebedarf vergleichsweise nied-
rig. Der Großteil des auf Süd-
dächern produzierten Solar-
stroms fließt dann ins öffentli-
che Netz, aber wichtiger ist für
Familien natürlich der Eigenver-
brauch. Schließlich amotisieren
sich die Kosten für Photovolta-
ik-Module für den Solarstrom
der Marke Eigenproduktion
schnell. Deshalb sind Ost- und
vor allem Westdächer für Solar-
anlagen sehr attraktiv und ver-
sprechen eine gute Rendite.

Alternativ kann eine Alternativ kann eine Alternativ kann eine Alternativ kann eine Alternativ kann eine Aufstel-Aufstel-Aufstel-Aufstel-Aufstel-
lung einer PV-Anlage auch mitlung einer PV-Anlage auch mitlung einer PV-Anlage auch mitlung einer PV-Anlage auch mitlung einer PV-Anlage auch mit
entsprechender Halterung aufentsprechender Halterung aufentsprechender Halterung aufentsprechender Halterung aufentsprechender Halterung auf
einem Carport, einer Garage,einem Carport, einer Garage,einem Carport, einer Garage,einem Carport, einer Garage,einem Carport, einer Garage,
Balkon oder im Garten erfol-Balkon oder im Garten erfol-Balkon oder im Garten erfol-Balkon oder im Garten erfol-Balkon oder im Garten erfol-
gen.gen.gen.gen.gen. Einige moderne Module
verfügen über einen schwarz
eloxierten Rahmen, besonders
dunkle monokristalline Zellen
und eine schwarze Tedlarfolie.

Auch eine gute Aufstellmöglich-Auch eine gute Aufstellmöglich-Auch eine gute Aufstellmöglich-Auch eine gute Aufstellmöglich-Auch eine gute Aufstellmöglich-
keit: PV-Anlage auf der Rasenflä-keit: PV-Anlage auf der Rasenflä-keit: PV-Anlage auf der Rasenflä-keit: PV-Anlage auf der Rasenflä-keit: PV-Anlage auf der Rasenflä-
che im Gartenche im Gartenche im Gartenche im Gartenche im Garten

Der Meisterbetrieb Menke in Win-Der Meisterbetrieb Menke in Win-Der Meisterbetrieb Menke in Win-Der Meisterbetrieb Menke in Win-Der Meisterbetrieb Menke in Win-
terberg-Siedlinghausenterberg-Siedlinghausenterberg-Siedlinghausenterberg-Siedlinghausenterberg-Siedlinghausen

Das Ergbnis ist ein außerge-
wöhnliches Design für eine at-
traktive Solararchitektur und
höchsten Leistungswerten für
einen optimalen Ertrag. Das
Team vom Meisterbetrieb Men-
ke berät Sie gern. [BL]
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Unikate der Raumgestaltung von „purmetalico“
vom Malerbetrieb Schnorbus

Der Malerbetrieb Schnorbus ausMalerbetrieb Schnorbus ausMalerbetrieb Schnorbus ausMalerbetrieb Schnorbus ausMalerbetrieb Schnorbus aus
ZüscZüscZüscZüscZüschenhenhenhenhen verleiht jeder Oberfläche
mit Echtmetall-Beschichtungen
durch besondere Texturen, Struktu-
ren sowie natürlicher Patina eine
besondere Note. PurmetalicoPurmetalicoPurmetalicoPurmetalicoPurmetalico von
VolimeaVolimeaVolimeaVolimeaVolimea ist eine wärmeleitfähige,
magnetische und reaktive Wand-
beschichtung mit metalltypischen
Eigenschaften.
Oberflächen von purmetalicopurmetalicopurmetalicopurmetalicopurmetalico sind
bruch- sowie rissfest und zeich-
nen sich durch eine enorme Lang-
lebigkeit im Außen- und Innenbe-
reich aus. Durch die antibakteri-
elle Wirkung in den Bestandtei-
len dieser Beschichtungen kön-
nen sie auch in Hygienebereichen
eingesetzt werden.
Diese metallische Beschichtungen
können nahezu auf jeder Oberflä-
che aufgebracht werden. Facetten-
reiche Möglichkeiten für kreative,

individuelle Designs zeichnen VVVVVoli-oli-oli-oli-oli-
mea purmetalicomea purmetalicomea purmetalicomea purmetalicomea purmetalico aus. Spachtelstruk-
turen dieser außergewöhnlich glän-
zenden Wandbeschichtungen kön-
nen durch Polier-Gänge individuell
hervorgehoben und intensiviert wer-
den, wodurch sich völlig neue Mög-
lichkeiten im Produktdesign erge-

Einzigartige, stylische und gemüt-Einzigartige, stylische und gemüt-Einzigartige, stylische und gemüt-Einzigartige, stylische und gemüt-Einzigartige, stylische und gemüt-
liche Raumgestaltung von „pur-liche Raumgestaltung von „pur-liche Raumgestaltung von „pur-liche Raumgestaltung von „pur-liche Raumgestaltung von „pur-
metalico“metalico“metalico“metalico“metalico“

ben. Es entstehen matte, glänzen-
de, strukturierte, rostige oder pati-
niert aussehende Oberflächen. Ein-
zigartig in Optik und Haptik, gleich
echten Metalloberflächen.
Ihr Malerbetrieb SchnorbusMalerbetrieb SchnorbusMalerbetrieb SchnorbusMalerbetrieb SchnorbusMalerbetrieb Schnorbus berät Sie
gerne zu Ihrer individuellen, Echt-
metall-Wandgestaltung. [BL]

Einzigartige Wandbeschichtung von „Volimea purmetalico“Einzigartige Wandbeschichtung von „Volimea purmetalico“Einzigartige Wandbeschichtung von „Volimea purmetalico“Einzigartige Wandbeschichtung von „Volimea purmetalico“Einzigartige Wandbeschichtung von „Volimea purmetalico“Zeitlos schöne Echtmetall-Beschichtung von „purmetalico“Zeitlos schöne Echtmetall-Beschichtung von „purmetalico“Zeitlos schöne Echtmetall-Beschichtung von „purmetalico“Zeitlos schöne Echtmetall-Beschichtung von „purmetalico“Zeitlos schöne Echtmetall-Beschichtung von „purmetalico“
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Spiegelschränke
Spiel mit Raum und Licht
Den Trick mit den Spiegeln haben
schon die Barock-Architekten ge-
nutzt, um kleine Räume größer
wirken zu lassen. In Form moder-
ner Spiegelschränke sind sie heu-
te gerade für kleine Badezimmer
ein absolutes Must-have, denn sie
bieten alles in einem: durchdach-
ten Stauraum in attraktivem De-
sign, Zusatzfunktionen wie Steck-
dosen sowie smarte Lichttechnik.
Für die Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft (VDS) sind sie ein
unverzichtbares Tool bei der Ge-
staltung kleiner Bäder, denn eine
gute Beleuchtung spielt eine zen-
trale Rolle bei der Raumwahrneh-
mung und ist ein echter Wohlfühl-
faktor. So bieten viele Spiegel-
schränke mittlerweile integrierte

Beleuchtungssysteme, die Nutz-
er, Spiegelinneres und den Wasch-
tisch bis hin zum ganzen Raum
perfekt beleuchten können. Man-
che smarten Spiegelschränke ver-
fügen zudem über Programmfunk-
tionen, die das Lichtfarbspektrum
automatisch und tageszeitspezi-
fisch auf die Bedürfnisse der
Nutzer:innen anpassen. Damit
werden ganz neuartige Lichter-
fahrungen im Badezimmer mög-
lich. Bei Neubau oder Renovation
können auch einbaufähige Modell-
varianten des Spiegelschranks
gewählt werden. Damit ver-
schwindet der Schrank vollends
in der Wandfläche, ohne dass
dabei die (Licht-)Stimmung leidet.
(akz-o)

Ein Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränke sind wahreEin Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränke sind wahreEin Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränke sind wahreEin Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränke sind wahreEin Plus an Platz und Ambiente: Moderne Spiegelschränke sind wahre
Multitalente in Sachen Stauraum, Zusatzfunktionen und Beleuchtung,Multitalente in Sachen Stauraum, Zusatzfunktionen und Beleuchtung,Multitalente in Sachen Stauraum, Zusatzfunktionen und Beleuchtung,Multitalente in Sachen Stauraum, Zusatzfunktionen und Beleuchtung,Multitalente in Sachen Stauraum, Zusatzfunktionen und Beleuchtung,
die Räume größer wirken lassen und Stimmung reinbringen.die Räume größer wirken lassen und Stimmung reinbringen.die Räume größer wirken lassen und Stimmung reinbringen.die Räume größer wirken lassen und Stimmung reinbringen.die Räume größer wirken lassen und Stimmung reinbringen.
Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-oFoto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-oFoto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-oFoto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-oFoto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS)/Keuco/akz-o

DIE ZUKUNFT 

IST JETZT!

FRAGEN? LASSEN 

SIE SICH BERATEN!
UNSERE

CLEVEREN.

HIER VERSTECKT 
SICH DIE HEIZUNG

WELTNEUHEIT

VIESSMANN INVISIBLE

JETZT ENTDECKEN!

Entdecken Sie die neue Aktion „UNSERE CLEVEREN“ 
mit acht verschiedenen Hausmodellen, 15 Monaten 
Festpreisgarantie und der exklusiven Weltneuheit bei 
Büdenbender Hausbau: VIESSMANN INVISIBLE.  Die 
Heizung ist nun platzsparend in unaufälligen Modu-
len untergebracht. Dadurch gewinnen Sie den Raum, 
der sonst für die Haustechnik reserviert war, als 
Wohnraum dazu. 

Samstags und Sonntags von 14-17 Uhr 
in unserem Musterhaus in 59909 
Bestwig, Heinrich-Heine-Straße 3, 
oder jederzeit nach Terminverein-
barung unter 02904 / 984 90 80
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 17. November 2023Freitag, 17. November 2023Freitag, 17. November 2023Freitag, 17. November 2023Freitag, 17. November 2023

Leserfoto von Gerhard Kobbeloer aus HallenbergLeserfoto von Gerhard Kobbeloer aus HallenbergLeserfoto von Gerhard Kobbeloer aus HallenbergLeserfoto von Gerhard Kobbeloer aus HallenbergLeserfoto von Gerhard Kobbeloer aus Hallenberg

Warum in die Ferne schweifen, wenn es
zu Hause so schön ist

Die LandFrauen Medebach ha-
ben den 2. Abschnitt der „Open
mind Places“ in Referinghausen
erwandert. Bei herrlichem Son-
nenschein ging es von Station
zu Station, an denen kleine ku-
linarische Überraschungen auf

die Teilnehmer warteten. Ein
rundum gelungener Nachmittag
mit netten Gesprächen ging mit
einem gemeinsamen Kaffeetrin-
ken an der Grünanlage am Ei-
senbahnwaggon viel zu schnell
vorbei.

Leserfoto
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Rat und Hilfe
NotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxenNotfalldienstpraxen
Der Notdienstbezirk für  Hallen-
berg-Medebach-Winterberg und
Schmallenberg-Eslohe.
Die zentrale Notdienstpraxis be-
findet sich für diesen Bezirk am
MVZ Bad Fredeburg, Im Ohle 31,
57392 Schmallenberg.
Dienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sindDienstzeiten sind
Montag, Dienstag, Donnerstag:
18 bis 22 Uhr
Mittwoch und Freitag:
13 bis 22. Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag:
8 bis 22 Uhr
Zu diesen Zeiten ist die Praxis
unter der Rufnummer
02974/9689616 erreichbar.
KKKKKernsprechzeiten mit ernsprechzeiten mit ernsprechzeiten mit ernsprechzeiten mit ernsprechzeiten mit Anwesen-Anwesen-Anwesen-Anwesen-Anwesen-
heit eines heit eines heit eines heit eines heit eines Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:Arztes sind:
Montag, Dienstag, Donnerstag:
19 bis 20 Uhr
Mittwoch und Freitag
16 bis 17 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag
10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr
An Sa../So. und Feiertagen ist für
die Winterberger (Hallenberger
und Medebacher) Patienten die
Notfallpraxis am St. Franziskus
Hospital dienstbereit. In der Fran-
ziskusstraße 2 ist die Praxis von 8
bis 22 Uhr unter 02981/8021000
erreichbar.
Kernsprechzeiten mit Anwesen-
heit eines Arztes sind 10 bis 12
Uhr und 16 bis 18 Uhr
Caritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-Konferenz
St. Jakobus Winterberg
Ansprech-Tel.-Nr.: 02981/6846
(Karin Sommer)
Praktische und finanzielle Hilfen
für Menschen in Not, für Senioren
und Kranke - Hausaufgabenbe-
treuung - Kleiderkammer im
Edith-Stein-Haus - Vermittlung
von Kinder- und Jugendfreizeiten
- Seniorenerholungen - christl.
Krankenhaushilfe im St.-Franzis-
kus-Hospital
Caritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-KonferenzCaritas-Konferenz Siedlinghausen
Tel.: 02983/8118
Praktische und finanzielle Hilfen
für Menschen in Notsituationen,
Besuchsdienste, Gesprächskreise
für Pflegende und Alleinstehende,
Behördenbegleitung, „Mobil(e)“ -
Sprechstunde der Caritas jeden
4. Dienstag im Monat von 10 bis
11 Uhr im katholischen Pfarrheim
(außer im Dezember), Senioren-

messe jeden 2. Dienstag im Mo-
nat um 14.30 Uhr in der Pfarrkir-
che, anschl. gemütliches Beisam-
mensein im Pfarrheim
Caritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz NiedersfeldCaritas Konferenz Niedersfeld
Telefon: 02985/8717
Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe für Mit-
menschen in Notsituationen, Be-
suchsdienste in Krankenhäusern
und Seniorenheimen, Seniorenar-
beit, sozialer Warenkorb, Senio-
renmessen, Angebote von Vorträ-
gen wichtiger zeitgemäßer The-
men für jedermann
Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-Donum vitae Schwangerschafts-
konfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatungkonfliktberatung
Tel.: 0291/9086960
winterberg@donumvitae.org
Öffnungszeiten:
dienstags 9 bis 11 Uhr
im DRK-Familienzentrum,
Am Rad 16
Staatl. anerkannte Beratungsstel-
le für Schwangerschaftskonflikte,
Beratung und Begleitung während
und nach der Schwangerschaft bis
zum 3. Lebensjahr des Kindes, In-
formationen und Beratung zur
Empfängnisverhütung, ge-
schlechtsspezifische sexual-päd-
agogische Präventionsarbeit und
Beratung
Hospizinitiative Hallenberg/Win-Hospizinitiative Hallenberg/Win-Hospizinitiative Hallenberg/Win-Hospizinitiative Hallenberg/Win-Hospizinitiative Hallenberg/Win-
terberg eterberg eterberg eterberg eterberg e.V.V.V.V.V.....
0151 15669840
Es geht darum, Schwerkranke und
deren Angehörige auf ihrem Weg
zu begleiten, Trauerbegleitung
Sozialverband Sozialverband Sozialverband Sozialverband Sozialverband VdK HochsauerVdK HochsauerVdK HochsauerVdK HochsauerVdK Hochsauer-----
landkreislandkreislandkreislandkreislandkreis
Stiftsplatz 3 59872 MeschedeMeschedeMeschedeMeschedeMeschede
Tel. 0291/902240 / 9022420
Pers. Sprechstunde:
Do. 8 bis 11 und 14 bis 18 Uhr
Tel. von 9 - 12 Uhr - nicht amnicht amnicht amnicht amnicht am
Donnerstag! -Donnerstag! -Donnerstag! -Donnerstag! -Donnerstag! -
In der Stadt Stadt Stadt Stadt Stadt WinterbergWinterbergWinterbergWinterbergWinterberg jeden 3.
Dienstag im Monat von 14.30 bis
15.30 Uhr
Haus Nordhang
Am Hagenblech 53
Der Sozialverband VdK steht al-
len Menschen offen und vertritt
die Interessen von allen Sozial-
versicherten, von Menschen mit
Behinderungen, chronisch Kran-
ken, Rentnerinnen und Rentnern,
Patientinnen und Patienten ge-
genüber der Politik und bei den
Sozialgerichten.
VdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der StadtVdK-Ortsverbände in der Stadt

Winterberg:Winterberg:Winterberg:Winterberg:Winterberg:
Ortsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /GrönebachOrtsverband Hildfeld /Grönebach
0174 5858498
VdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband SiedlinghausenVdK Ortsverband Siedlinghausen
02983/1025
VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband VdK Ortsverband WinterbergWinterbergWinterbergWinterbergWinterberg
02981/2363
VdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband ZüschenVdK Ortsverband Züschen
0173 5211542
VdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband HesbornVdK Ortsverband Hesborn
02984/569
Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St.Sozialwerk St. Georg  Georg  Georg  Georg  Georg WWWWWestfalenestfalenestfalenestfalenestfalen
Süd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbHSüd gGmbH
Kontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und BeratungsstelleKontakt- und Beratungsstelle
Heike Will und Florian Klaholz
02981/802929
Kontakt- und Beratungsstelle für
Menschen mit psychischen Erkran-
kungen und der Angehörigen so-
wie für Menschen mit psychoso-
zialen Problemen, Beratungsan-
gebot, Einzel- und Gruppenge-
spräche, Offener Treffpunkt, Frei-
zeitgestaltung, gemeinsame Aus-
flüge, Angehörigengesprächskrei-
se für psychisch Erkrankte

Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,Kath. Beratungsstelle für Ehe-,
Familien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und LebensfragenFamilien- und Lebensfragen
02961/4400
eheberatung-brilon@erzbistum-
paderborn.de
Öffnungszeiten:
nach telefonischer Vereinbarung
Mo. - Fr. 9 bis 12 Uhr
Beratung für Menschen, die sich
in belastenden Konfliktsituatio-
nen befinden, unabhängig von Al-
ter, Konfession und Weltanschau-
ung.
Sucht- und DrogenberSucht- und DrogenberSucht- und DrogenberSucht- und DrogenberSucht- und DrogenberatungInforatungInforatungInforatungInforatungInfor-----
mationmationmationmationmation
Beratung, Vermittlung und Be-
handlung bei Fragen zur Alkohol-
abhängigkeit, Medikamentenab-
hängigkeit und Drogenabhängig-
keit sowie bei exzessivem Spie-
len.
Terminvereinbarung für Winter-
berg: 02961/3053
Ort: Hauptstraße 30
Ansprechpartner: Herr Gregor
Völlmecke
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Freitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. NovemberFreitag, 3. November
Stadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-Apotheke
Nuhnestr. 3, 59969 Hallenberg, 02984/8397

Samstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. NovemberSamstag, 4. November
KKKKKururururur-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Poststr. 1, 59955 Winterberg, 02981/929500

Sonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. NovemberSonntag, 5. November
Franziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-ApothekeFranziskus-Apotheke
Poststr. 6, 59955 Winterberg, 02981/2521

Montag, 6. NovemberMontag, 6. NovemberMontag, 6. NovemberMontag, 6. NovemberMontag, 6. November
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Stapenhorststr. 12, 35066 Frankenberg (Eder) (Frankenberg),
06451/72370

Dienstag, 7. NovemberDienstag, 7. NovemberDienstag, 7. NovemberDienstag, 7. NovemberDienstag, 7. November
Apotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke Hatzfeld
Edertalstr. 10, 35116 Hatzfeld-Eder, 06467/285

Mittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. NovemberMittwoch, 8. November
Apotheke am ObermarktApotheke am ObermarktApotheke am ObermarktApotheke am ObermarktApotheke am Obermarkt
Obermarkt 22, 35066 Frankenberg (Eder) (Frankenberg),
06451/72370

Donnerstag, 9. NovemberDonnerstag, 9. NovemberDonnerstag, 9. NovemberDonnerstag, 9. NovemberDonnerstag, 9. November
Brunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-Apotheke
Merklinghauser Str. 10, 59969 Hallenberg, 02984/2636

Freitag, 10. NovemberFreitag, 10. NovemberFreitag, 10. NovemberFreitag, 10. NovemberFreitag, 10. November
Berg Berg Berg Berg Berg ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Bergstraße 1, 34508 Willingen, 05632/6699

Samstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 11. November
Stadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-Apotheke
Nuhnestr. 3, 59969 Hallenberg, 02984/8397

Sonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. NovemberSonntag, 12. November
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Marktstr. 11, 59955 Winterberg,
02981/92130

Montag, 13. NovemberMontag, 13. NovemberMontag, 13. NovemberMontag, 13. NovemberMontag, 13. November
Apotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke HatzfeldApotheke Hatzfeld
Edertalstr. 10, 35116 Hatzfeld-Eder, 06467/285

Dienstag, 14. NovemberDienstag, 14. NovemberDienstag, 14. NovemberDienstag, 14. NovemberDienstag, 14. November
PrivPrivPrivPrivPriv..... Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothekeeeee
Oberstr. 10, 59964 Medebach, 02982/8559

Mittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. NovemberMittwoch, 15. November
KKKKKururururur-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Poststr. 15, 57319 Bad Berleburg, 02751/92640

Donnerstag, 16. NovemberDonnerstag, 16. NovemberDonnerstag, 16. NovemberDonnerstag, 16. NovemberDonnerstag, 16. November
PrivPrivPrivPrivPriv..... Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothek Marien-Apothekeeeee
Oberstr. 10, 59964 Medebach, 02982/8559

Freitag, 17. NovemberFreitag, 17. NovemberFreitag, 17. NovemberFreitag, 17. NovemberFreitag, 17. November
Brunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-ApothekeBrunnen-Apotheke
Merklinghauser Str. 10, 59969 Hallenberg,
02984/2636

Samstag, 18. NovemberSamstag, 18. NovemberSamstag, 18. NovemberSamstag, 18. NovemberSamstag, 18. November
Markt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-ApothekeMarkt-Apotheke
Marktstr. 11, 59955 Winterberg, 02981/92130

Sonntag, 19. NovemberSonntag, 19. NovemberSonntag, 19. NovemberSonntag, 19. NovemberSonntag, 19. November
Stadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-ApothekeStadt-Apotheke
Nuhnestr. 3, 59969 Hallenberg, 02984/8397

Notdienste jeweils von 9 bis 9 Uhr am Folgetag
Angaben ohne Gewähr

Notdienste
Haus- und fachärztlicher Not-Haus- und fachärztlicher Not-Haus- und fachärztlicher Not-Haus- und fachärztlicher Not-Haus- und fachärztlicher Not-
dienstdienstdienstdienstdienst
Der ärztliche Bereitschaftsdienst
ist zu erreichen unter
TTTTTel.el.el.el.el. 116 117 116 117 116 117 116 117 116 117
Zahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher NotdienstZahnärztlicher Notdienst
Der notdiensthabende Zahnarzt
ist zu erfragen unter
TTTTTel.el.el.el.el. 01805 986700 01805 986700 01805 986700 01805 986700 01805 986700

ApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienstApothekennotdienst
Die notdiensthabende Apotheke
ist zu erfragen unter:
Festnetz: Info-Nummer
(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833(0800) 00 22 833 (kostenlos)
Mobiltelefon: Rufnummer
22 8 3322 8 3322 8 3322 8 3322 8 33 (69 ct/min)
Internet:
wwwwwwwwwwwwwww.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst.akwl.de/notdienst



Rundblick Hallenberg – 46. Jahrgang – Nr. 22 – 03. November 2023 – Woche 44 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 39

Allgemeine Soziale
Beratung und
Migrationsberatung
Caritas Brilon
Büro für soziale Fragen mit Bera-
tung, Unterstützung, Information
und Vermittlung
Sprechzeiten: Jeden 1. und 3.
Dienstag im Monat in der Zeit von
9 bis 11 Uhr
Adresse: Hauptstraße 30 in Win-
terberg

Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt:

Resi KupitzResi KupitzResi KupitzResi KupitzResi Kupitz
Telefon: 0176 12340255
E-Mail: t.kupitz@caritas-brilon.de
Simone GeckSimone GeckSimone GeckSimone GeckSimone Geck
Telefon: 0151 29202120
E-Mail: s.geck@caritas-brilon.de

Gute Vorsätze für das neue Jahr
mit „Hypnose + Beratung Knipschild“
Und schon ist es wieder soweit,
das Jahr neigt sich so langsam
dem Ende zu und plötzlich steht
Weihnachten und Silvester schon
wieder vor der Tür. In dieser Zeit
kommen die guten Vorsätze für
das kommende Jahr ins Spiel.-
Veränderungen, die schon lange
vorgenommen werden sollten,
aber doch nie durchgezogen wur-
den oder schlechte Angewohnhei-
ten, die längst der Vergangenheit
angehören sollten... Hypnose hilft
bei allen nachfolgend aufgeführ-

Burkhard KnipschildBurkhard KnipschildBurkhard KnipschildBurkhard KnipschildBurkhard Knipschild

ten Themen, die guten Vorsätze
richtig zu formulieren, in die Tat
umzusetzen und schließlich auch
durchzuhalten. Die beliebtestenDie beliebtestenDie beliebtestenDie beliebtestenDie beliebtesten
„Guten „Guten „Guten „Guten „Guten VVVVVorsätze“ der letzten Jorsätze“ der letzten Jorsätze“ der letzten Jorsätze“ der letzten Jorsätze“ der letzten Jahreahreahreahreahre
wwwwwaren das aren das aren das aren das aren das VVVVVermeiden von Stressermeiden von Stressermeiden von Stressermeiden von Stressermeiden von Stress,,,,,
bzwbzwbzwbzwbzw..... der  der  der  der  der Abbau von StressAbbau von StressAbbau von StressAbbau von StressAbbau von Stress,,,,, mehr mehr mehr mehr mehr
Bewegung, Gewichtsreduzierung,Bewegung, Gewichtsreduzierung,Bewegung, Gewichtsreduzierung,Bewegung, Gewichtsreduzierung,Bewegung, Gewichtsreduzierung,
eine gesündere Ernährung, Rauch-eine gesündere Ernährung, Rauch-eine gesündere Ernährung, Rauch-eine gesündere Ernährung, Rauch-eine gesündere Ernährung, Rauch-
entwöhnung, weniger Handy-, Com-entwöhnung, weniger Handy-, Com-entwöhnung, weniger Handy-, Com-entwöhnung, weniger Handy-, Com-entwöhnung, weniger Handy-, Com-
puterputerputerputerputer- und Internetk- und Internetk- und Internetk- und Internetk- und Internetkonsum,onsum,onsum,onsum,onsum, mehr Zeit mehr Zeit mehr Zeit mehr Zeit mehr Zeit
für sich selbst zu finden, aber auchfür sich selbst zu finden, aber auchfür sich selbst zu finden, aber auchfür sich selbst zu finden, aber auchfür sich selbst zu finden, aber auch
mehr Zeit für die Familie.mehr Zeit für die Familie.mehr Zeit für die Familie.mehr Zeit für die Familie.mehr Zeit für die Familie.
Jede Hypnose-Behandlung sorgt

nebenbei ganz automatisch für
mehr innere Ruhe und Ausgegli-
chenheit. Die Selbstwahrnehmung
und das Selbstbewusstsein wer-
den gestärkt, Stress wird abge-

baut. „Hypnose + Beratung Burk-
hard Knipschild“ wünscht allen
von Herzen frohe Weihnachtsfei-
ertage und einen unbeschwerten
Start in das neue Jahr! [BL]
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Infrarot-Technik für Ihr Zuhause
Anzeige

TiefenwirkungTiefenwirkungTiefenwirkungTiefenwirkungTiefenwirkung. Haben Sie sich
auch schon mal gefragt, warum
die Sonnenstrahlen selbst nach
Millionen von Kilometern durch
den kalten Weltraum immer
noch die Kraft haben, Wärme zu
spenden? Das Geheimnis sind
die infraroten Strahlen. Denn sie
wärmen den Körper direkt, ohne
dass sich die Lufttemperatur er-
höht. Erst wenn Sie auf die Haut
treffen, entfalten sie ihre Fähig-
keit, Atome und Moleküle in
Schwingungen zu versetzen. So
wird Energie frei, die wir als
Wärme von innen empfinden. So
kann in der Infrarotkabine bei
Temperaturen im Wohlfühlbe-
reich entspannt werden, wäh-
rend die Tiefenwärme die kör-
pereigenen Heilungskräfte von
innen heraus aktiviert.

WWWWWellnessellnessellnessellnessellness..... Der Aufenthalt in ei-
ner Infrarotkabine ist ein echtes
Wellness-Erlebnis, das sich rund-
um positiv auf Körper & Geist
auswirkt. Hier bietet sich die ide-
ale Gelegenheit, um dem Kör-
per die Aufmerksamkeit und Be-

achtung zu schenken, für die im
Alltag oft keine Zeit bleibt. Sor-
gen und Stress verfliegen, die
Gedanken finden Ruhe, ein be-
sonderes Wohlgefühl stellt sich
ein. Die Infrarotwärmekabine ist
eine Insel der Stille und Kraft, die
dabei unterstützt, die innere Ba-
lance wieder herzustellen und
neue Energie zu schöpfen.

VitalitätVitalitätVitalitätVitalitätVitalität. In der Infrarotkabine
steigert die Tiefenwärme die Blut-
zirkulation, regt die Durchblutung
und den Stoffwechsel an. Reini-
gungs- und Heilungsprozesse des
Körpers werden unterstützt. So
kann die regelmäßige Nutzung
einer Infrarotkabine zur Stärkung
des Immunsystems beitragen, den
Blutdruck regulieren, Verspan-
nungen und Schmerzen des Be-
wegungsapparates vorbeugen
und teilweise bestehende Be-
schwerden lindern.

BalanceBalanceBalanceBalanceBalance. Ein Beautyprogamm für
Haut und Figur, ein leichtes Fit-
nesstraining für den gesamten Or-
ganismus, ein Wellness-Erlebnis

für Geist und Seele sowie effekti-
ve Gesundheitsvorsorge. Die In-
frarotwärmekabine verbindet all
dies miteinander und kommt so-
mit dem heute häufig geäußerten
Wunsch entgegen, sich in kurzer
Zeit etwas Gutes zu tun. Dieses
ganzheitliche Genusserlebnis
bringt Körper & Seele in Einklang
und steigert somit Lebensquali-
tät und Lebensfreude.

GesundheitGesundheitGesundheitGesundheitGesundheit. Beim Kauf einer In-
frarotwärmekabine achten Sie bit-
te darauf, dass sich die Wärmeka-
bine im gesunden Infrarot B-Be-
reich oder C-Bereich und nicht im
ungesunden A-Bereich bewegen.

DesignDesignDesignDesignDesign. Die modernen Infrarot-
kabinen sind nicht mehr nur
einfach ein Holzblock mit Tür,
sondern begeistern durch Wer-
tigkeit und Qualität. Die neuen
Infrarotwärmekabinen überzeu-
gen durch ihre neue Optik der
Außenverkleidung und Innen-
einrichtung.
Eine ausgefeilte Strahler- und
Steuerungstechnik werden durch

die optischen
Reize des Farblichts und des
MP3-Players noch hervorgeho-
ben.

Mit der Infrarotwärmekabine
können Sie sich Ihre Wellnes-
soase einfach direkt nach Hau-
se holen. Egal ob im Bad,
Schlafzimmer oder auch Ne-
benraum, die Infrarotkabine ist
eine geschlossene Kabine und
kann auf einen beliebigen Un-
tergrund aufgestellt werden.
Durch die trockene Wärme be-
nötigt man keinen Wandab-
stand oder eine separate Lüf-
tung, wie bei der klassischen
Sauna. Die Infrarotwärmeka-
bine wird steckdosenfertig auf-
gestellt und Sie können sofort
mit dem relaxen beginnen.
Mehr Informationen bekom-
men Sie am besten in einer
Fachausstellung in Ihrer Nähe.
Dort können Sie die Funktio-
nen einer Infrarotkabine
einmal selbst austesten und
sich über die verschiedenen In-
frarotsysteme beraten lassen.


